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Teil A 
 
1 Einleitung 
 
In seiner Sitzung am 18.07.2012 hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Schwarms-
tedt beschlossen, eine Siedlungserweiterung in Bothmer vorzubereiten, nachdem mit den 
Grundstückseigentümern grundlegende Einigung über den Erwerb der Fläche erzielt wurde 
(Anlass der Planung).  
 
Das Plangebiet liegt in östlicher Verlängerung des Bebauungsplangebietes Nr. 33, sprich 
des Johann Caspar Weges im Bereich „Vor dem Dorfe“ in Bothmer. Der Bebauungsplan     
Nr. 33 stammt bereits aus dem Jahr 2008 und enthielt 13 Wohnbaugrundstücke. Nunmehr 
sieht die Gemeinde Schwarmstedt Bedarf für die Ausweisung neuen Baulandes. Der Bebau-
ungsplan Nr. 33 wurde bereits für eine östliche Fortsetzung der Erschließung, sprich ein An-
schlussbaugebiet, ausgelegt. Auch der Dorferneuerungsplan Bothmer sieht in dem hier 
überplanten Bereich einen Schwerpunkt der künftigen Ortentwicklung.  
 
Während der unweit südlich gelegene, ebenfalls im Verfahren befindliche, Bebauungsplan 
Nr. 39 „Bothmersche Straße“ lediglich drei Baugrundstücke vorsehen und damit nicht maß-
geblich zur Bedarfsbefriedigung beitragen kann, können innerhalb des Bebauungsplanes     
Nr. 38 voraussichtlich 10 Wohnbaugrundstücke entwickelt werden.  
 
Parallel zu dieser Bebauungsplan-Aufstellung ändert die Samtgemeinde Schwarmstedt für 
den überplanten Bereich den Flächennutzungsplan. Diese 32. Änderung des Flächennut-
zungsplanes schafft ebenfalls die Voraussetzungen für den Bebauungsplan Nr. 39 sowie 
eine Anpassung im Bereich Lindwedel (Bebauungsplan Nr. 16, hier: Erweiterung der P&R-
Anlage) umfasst somit mehrere Teilflächen.  
 
Das vorliegende Bebauungsplanverfahren wurde für die Gemeinde Schwarmstedt von der 
H&P Ingenieure GbR, Laatzen, bearbeitet.  
 
 
1.1 Erneute Auslegung 
 
Um Rechtssicherheit für den B-Plan Nr. 38 zu schaffen; hat sich die Gemeinde Schwarms-
tedt dazu entschieden, den im Zuge der öffentlichen Auslegung im Januar / Februar 2014 
bereits vorgebrachten Belangen gewerblicher Tierhaltung umfangreich Geltung zu verschaf-
fen. Es wurden dazu fachgutachterliche Untersuchungen beauftragt, deren Ergebnisse nun-
mehr im Februar 2016 vollständig vorliegen.  
 
Die Fachgutachten sind als Anlagen 2 und 3 dieser Begründung angehängt. Die Untersu-
chungsergebnisse werden zusammenfassend im neu formulierten und ergänzten Abschnitt 
6.2 dieser Begründung behandelt. Aufgrund dieser Ergänzungen erfolgt hiermit eine erneute 
Auslegung nach § 4a Abs. 3 BauGB.  
 
 
1.2 Beschreibung und Lage des Geltungsbereiches und seiner Umgebung 
 
Der Geltungsbereich schließt sich unmittelbar östlich an den Bebauungsplan Nr. 33 an und 
umfasst vornehmlich die Flurstücke 307/10 und 308/25 der Flur 2 der Gemarkung Bothmer. 
Ergänzt wird der Geltungsbereich um das Flurstück 308/26, das derzeit eine Grünfläche mit 
Fuß-/Radwegverbindung in Richtung Abt-Conrad-Weg bildet, vgl. folgende Abbildung 1, und 
im Rahmen der Planung zur Optimierung der Grundstücksflächen dem Baugebiet zuge-
schlagen wird.  
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Nördlich, südlich und östlich des Plangebietes grenzt freie Landschaft an, die ackerbaulich 
und grünwirtschaftlich genutzt wird. Dies gilt auch für das Plangebiet selbst, das keinerlei 
Gehölzbestand aufweist. 
 
In der Umgebung befinden sich mehrere Geflügelmastställe, der nächste ca. 350 m Richtung 
im Nordosten entfernt, sowie die Fußball- und Tennisanlage an der Schulstraße, knapp     
200 m Richtung Norden entfernt.   
 
Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 12.500 m².  

 
Abb. 1: Blick von Osten auf das Plangebiet mit dem derzeit am Südrand verlaufenden Fuß-/Radweg. 
(Jan. 2013) 
 
 
1.3 Allgemeine Ziele der Planung  
 
Die konkreten baulichen Zielsetzungen orientieren sich am Bebauungsplan Nr. 33, dessen 
Festsetzungen hinsichtlich der Erschließungs- und Grundstücksstruktur aufgegriffen wurden 
und dessen Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung übernommen wurden. 
Damit soll ein dorftypisches Wohngebiet mit hinreichend großen Grundstücken entwickelt 
werden und eine aufgelockerte Bebauung erreicht werden.   
 
Mögliche Immissionen der vorgenannten Nutzungen wurden dabei im Verfahrensverlauf nä-
her betrachtet.  
 
Zielsetzung ist es, die vorhandene Wegeverbindung zum Abt-Conrad-Weg beizubehalten, 
jedoch nicht länger am Südrand des Geltungsbereichs verlaufend, sondern über die Kfz-
Verkehrsfläche geführt und erst dann (Flurstück 801) an den bestehenden Verlauf anknüp-
fend.  
 
Durch die Aufhebung des Fuß-/Radwegs an der Südkante des Geltungsbereichs und die 
damit einhergehende Reduzierung der dort gelegenen Pflanzfläche (mit Kompensationsfunk-
tion gemäß Bebauungsplan Nr. 33) auf nur noch 5 m Breite kann eine Baulandoptimierung 
herbeigeführt werden.  
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Zugleich wird damit vermieden, dass die südlichen Grundstücke zu zwei Seiten von öffentli-
chen Verkehrsflächen (Straße und Fuß-/Radweg) eingerahmt sind, was deren Attraktivität 
und Vermarktung erschweren würde.  
 
Abstand genommen hat die Gemeinde Schwarmstedt - anders als im Bebauungsplan Nr. 33 
- von örtlichen Baugestaltungsregelungen, obwohl der Dorferneuerungsplan für Bothmer 
Gestaltungsempfehlungen vorsah, siehe dazu näher Abschnitt 3.2 dieser Begründung.   
 
 
1.4 Voraussichtliche Auswirkungen der Planung  
 
Vom Plangebiet ausgehende Lärmemissionen sind angesichts der vorgesehenen Nutzungen 
nicht zu erwarten. Es ist davon auszugehen, dass sich die geplanten Nutzungen umge-
bungsgerecht einfügen werden. 
 
Auf das Plangebiet einwirkende Immissionen wurden geprüft, hier Sportnutzungen sowie 
gewerbliche Tierhaltung. Ca. 170 m westlich liegt zudem ein Handwerkbetrieb (Tischlerei 
Alte Dorfstraße 4). Siehe hierzu näher Abschnitt 6.2. 
 
Die Verkehrsimmissionen sind nicht relevant.   
 
Art und Maß der baulichen Nutzung werden der Umgebung, hier Bebauungsplan Nr. 33 ent-
sprechen. Die sich daran anschließende Ortslage ist im Flächennutzungsplan als Dorfgebiet, 
MD, dargestellt. 
 
Richtung Norden, Süden und Osten schließt sich weithin offene Landschaft an, so dass hier 
eine Eingrünung erforderlich ist. Dies gilt insbesondere nach Süden, wo im Gegensatz zu 
den übrigen Richtungen auch langfristig keine bauliche Erweiterung mehr zu erwarten ist.  
 
Aufgrund der teilweisen Überplanung der im Bebauungsplan Nr. 33 festgelegten Maßnah-
menflächen ist deren neuerlicher Ausgleich unter Berücksichtigung des geplanten Kompen-
sationsziels erforderlich. Hierdurch erhöht sich der planbedingte Ausgleich. Es ist eine ent-
sprechende Gegenüberstellung erforderlich.  
 
Generell stellt sich ein Eingriff in Natur und Landschaft ein, der Biotope von allgemeiner Be-
deutung, hier: ausschließlich Ackerflächen intensiver Nutzung, betrifft. Dabei ist der Belang 
Artenschutz zu beachten.  
 
Kenntnisse über Altlasten im Plangebiet liegen nicht vor. 
 
Bothmer ist geprägt von einer Vielzahl von Baudenkmalen. Auswirkungen auf das Plangebiet 
sind jedoch nicht gegeben. Besonderes Augenmerk ist jedoch auf Bodendenkmale zu legen.  
 
 
1.5 Alternative Lösungen / Standortfrage  
 
Da eine Nutzung von Baulücken mangels Verfügbarkeit nicht zielführend ist und eine in-
nerörtliche Verdichtung auf bereits bebauten Grundtücken weder der örtlichen Struktur noch 
dem planerischen Willen der Gemeinde entspricht, besteht zu einer Neubaugebiets-
Ausweisung keine Alternative. Die Gemeinde hat hierzu Standorte geprüft. Auf der Ebene 
der Flächennutzungsplanänderung wurde die Standortfrage erörtert und es wurde die Ent-
scheidung zu Gunsten der Fortsetzung der bereits durch den Bebauungsplan Nr. 33 einge-
leiteten Planung getroffen, da 

- sich das künftige Baugebiet hinsichtlich der Erschließung und der räumlichen Lage 
gut in die bestehenden Strukturen integrieren lässt (vgl. auch Dorferneuerungspla-
nungen), 



H&P, Laatzen                                                                                                         Bebauungsplan Nr. 38 
 
 

 6

- die die in Anspruch genommenen Flächen naturräumlich allenfalls von allgemeiner 
Bedeutung sind und 

- die Flächen kurzfristig verfügbar sind.  
 
Gebietsintern bestehen mehrere Möglichkeiten der Aufteilung und Erschließung. Es wurden 
drei Varianten erarbeitet. Die Gemeinde Schwarmstedt hat sich für die vorliegende Variante 
mit vergleichsweise großen Grundstücken und einer geradlinigen Fortsetzung der Erschlie-
ßung entschieden.  
Die Schaffung von drei Grundstückstiefen in Nord-Süd-Richtung wurde verworfen, da die 
sich daraus ergebenden zu kleinen Grundstückstiefen kaum vermarktbar erschienen.    
 
Darüber hinaus ergaben sich keine sich wesentlich unterscheidenden Lösungen – vor allem 
nicht mit Blick auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild.  
 
 
2 Städtebauliches Konzept 
 
Dem Vorentwurf wie auch dem Entwurf des Bebauungsplans liegt das städtebauliche Kon-
zept gemäß Anlage zu Grunde. 
 
Die Erschließung erfolgt aus Richtung Westen in Verlängerung des Johann Caspar Weges, 
dessen Breite aufgegriffen wird. Der Straßenausbau ist dementsprechend in gleicher Form 
wie im Gebiet des Bebauungsplans Nr. 33 „Vor dem Dorfe“ vorgesehen. Jedoch sind keine 
von der Haupterschließung abzweigenden kurzen Stichwegen vorgesehen, sondern lediglich 
eine Bebauungstiefe nördlich und südlich der Straße, die als Mischfläche ohne gesonderte 
Fußwege, zzgl. einseitiger Versickerungsmulden, ausgebildet werden soll.  
 
Der Fußweg, der bisher entlang der Südkante des Plangebietes verläuft, wird im Bereich des 
künftigen Baugebietes aufgehoben. Die fußläufige Verbindung kann künftig über die Ver-
kehrserschließung erfolgen. Der zu erwartende Verkehr lässt eine gefahrlose Nutzung des 
Straßenraums zu. Die Fußwegverbindung wird dann in Fortsetzung innerhalb öffentlicher 
Grünflächen gesichert, vgl. Anlageplan.    
 
In östlicher Verlängerung der Wendeanlage wird eine 7,50 m breite öff. Grünfläche festge-
setzt (Verkehrsgrün). In dieser Breite wird damit die Option einer (langfristigen) Fortsetzung 
des Baugebietes bzw. der verkehrlichen Erschließung nach Osten eröffnet. Zwar ist dies 
derzeit nicht absehbar, die Gemeinde möchte sich jedoch die Option nicht verbauen.  
 
Die durch den Bebauungsplan Nr. 33 außerhalb von dessen Geltungsbereich festgelegten 
Kompensationsflächen werden zum Teil aufgehoben, zum Teil werden sie als Grünflächen 
(mit zwischenzeitlich erfolgter Kompensations-Bepflanzung) in den Bebauungsplan Nr. 38 
übernommen. Hierauf wird in Abschnitt 8 bzw. im Umweltbericht näher eingegangen.  
 
 
3 Planerische Rahmenbedingungen 
 
3.1 Raumordnung / Flächennutzungsplanung 
 
Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde ist zu ändern. Angesichts der geplanten Nut-
zung wird eine Wohnbaufläche, W, dargestellt, siehe 32. Flächennutzungsplanänderung. 
Das bedeutet, dass dieser Bebauungsplan gemäß § 8 (2) BauGB aus dem Flächennut-
zungsplan der Samtgemeinde entwickelt sein wird, sobald dieser rechtswirksam ist.  
 
Gemäß § 1 (4) BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Seit 
dem 22.05.2008 ist das aktuelle Landesraumordnungsprogramm 2008 Niedersachsen 
(LROP) in Kraft, dessen Ziele zu beachten sind. Konkretisiert werden die Ziele und Darstel-
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lungen im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Heidekreis (RROP), wel-
ches hier allerdings bereits aus dem Jahr 2000 stammt. Ferner ist der Entwurf des RROP 
2015 zu beachten. 
 
RROP2000: 
Im Bereich des Plangebietes stellt das RROP 2000 Vorsorgeflächen für die Landwirtschaft 
aufgrund hohen Ertragspotentials dar. Es gilt, dass aufgrund mangelnder Standortalternati-
ven die nicht unerhebliche Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen unvermeidbar ist. 
Südöstlich der Ortslage von Bothmer ist zudem flächendeckend genannte Vorsorgefunktion 
ausgewiesen, so dass unabhängig von kleinflächigen Standortverschiebungen immer eine 
Betroffenheit gegeben wäre. Die Samtgemeinde bzw. Gemeinde nimmt dies in Kauf, da sie 
eine bedarfsgerechte Baulandbereitstellung für erforderlich hält und die Belange der Orts-
entwicklung höher gewichtet als eine Reduzierung landwirtschaftlicher Fläche – auch mit 
Blick auf die immer noch umfangreichen landwirtschaftlichen Vorsorgeflächen östlich von 
Bothmer und Schwarmstedt.  
 
Zudem ist ein Vorsorgegebiet für Erholung dargestellt. Diesem Belang stehen die Planungs-
flächen nicht grundsätzlich entgegen. Sicher zu stellen ist dabei, dass das Baugebiet land-
schaftsbildwirksam eingegrünt wird. Dabei ist die Sicherung einer Wegeverbindung aus dem 
Dorf in Richtung Osten / Abt Conrad Weg ein Baustein, da damit die Basis zur Inanspruch-
nahme von Erholungsflächen geschaffen wird.  
 
RROP 2015: 
Der Entwurf des RROP 2015, der als sonstiger Belang im Rahmen der Abwägung zu be-
rücksichtigen ist, beschränkt sich für das Plangebiet auf die Darstellung einer sog. Vorbe-
haltsfläche für Landwirtschaft, die mit der o.g. Vorsorgefläche nach RROP 2010 inhaltlich 
vergleichbar ist. Insofern ergeben sich daraus keine neuen Auswirkungen.  
 
Die erholungs- und landschaftsbezogenen Nutzungen des RROP 2010 sind im Entwurf 2015 
nicht länger Bestandteil (sicher mit Blick auf die unweit gelegenen gewerblichen Tierhaltun-
gen).  
 
Zusammenfassend steht die Planung in Einklang mit den Zielen der Raumordnung und Lan-
desplanung. 
 
 
3.2 Änderung anderer Pläne / Dorferneuerungsplanung 
 
Eine Änderung anderer Pläne ist nicht erforderlich.  
 
Für den Ortsteil Bothmer existiert ein Dorferneuerungsplan aus dem Jahre 1997. Seinerzeit 
wurde ein Leitbild entwickelt, dass u.a. die Arrondierung des Südrandes von Bothmer emp-
fahl. Die darin vorgesehene Fläche, siehe folgende Abbildung, entspricht im Wesentlichen B-
Plan 33 inkl. einer nördlichen Verlängerung, die ebenfalls schon überwiegend bebaut ist.  
 
Der hier überplante Bereich schließt sich an die empfohlenen Entwicklungsflächen an und 
setzt die Entwicklung fort. Für die in Anspruch genommenen Flächen gilt immer noch, dass 
der Ortsrand im Süden arrondiert wird. Ob ein langfristiger, sich städtebaulich aufdrängender 
Lückenschluss Richtung Schulstraße durchführbar ist, hängt vornehmlich mit Immissionsas-
pekten zusammen (siehe folgender Abschnitt 3.4).  
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                           Abb. 2: Ausschnitt aus der Dorferneuerungsplanung Bothmer, 1997 
 
Der Dorferneuerungsplan sah darüber hinaus Gestaltungsempfehlungen vor, die in reduzier-
ter Form unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Umsatzbarkeit in den B-Plan Nr. 33 
übernommen wurden. Auf Beschluss des Verwaltungsausschusses soll im vorliegenden Be-
bauungsplan Nr. 38 auf Baugestaltungsvorgaben verzichtet werden. Auf den ersten Blick 
liegt das Baugebiet zwar landschaftlich besonders exponiert, da es von drei Seiten einsehbar 
ist. Jedoch beschränkt tatsächlich die Bebauung an der Schulstraße im Norden und die Be-
bauung am Esseler Weg im Süden die visuelle Einsehbarkeit, die sich somit nur auf gleich-
sam die Tiefe von ca. je 100 m beläuft. Es ist weiterhin eine umlaufende Eingrünung geplant, 
die insbesondere vom Abt-Conrad-Weg eine gute Einbindung des Baugebietes in die Umge-
bung sichern wird. Letztendlich ist auch die umgebende Bebauung der alten Ortslage ver-
gleichsweise heterogen, so dass Bauvorschriften auch nur unter Schwierigkeiten begründet 
werden könnten.    
 
Insgesamt kann die Dorferneuerungsplanung aufgrund ihres Alters nur noch begrenzt als 
Entwicklungsvorgabe herangezogen werden.  
 
 
3.3 Belange benachbarter Gemeinden 
 
Belange der Bauleitplanung benachbarter Gemeinden werden durch dieses Verfahren vo-
raussichtlich nicht berührt, § 2 (2) BauGB. In den Beteiligungsverfahren wurden benachbarte 
Gemeinden zur Stellungnahme aufgefordert. Es liegt bis dato keine negative Stellungnahme 
vor.  
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3.4 Sonstige zu beachtende Belange 
 
Denkmalschutz in Bothmer 
Im Bereich Bothmer ist ein hohes archäologisches Potential vorhanden. Die Erschließungs-
arbeiten sind daher durch einen Sachverständigen zu begleiten. Die ausführende Firma hat 
sich dazu rechtzeitig mit dem Landkreis Heidekreis als unterer Denkmalschutzbehörde in 
Verbindung zu setzen (Tel.: 05191 / 970-796).  
 
Baugrund 
Zum angrenzenden Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 33 liegt eine Bodenuntersu-
chung vor. Es kann davon ausgegangen werden, dass deren Ergebnisse auch auf das hier 
überplante Gebiet übertragbar sind.  
 
Im Ergebnis wurde in Stichworten festgestellt: 

- Unter einer Mutterbodenauflage aus humosen Fein- und Mittelsanden wurde Lehm 
und Schluff mit schwach sandigen / tonigen Anteilen bis in eine Tiefe von ca. 1,20 m 
unter GOK erbohrt. 

- Darunter wurden bis in eine Tiefe von ca. 5 m Mittelsande angetroffen.  
- Grund- / Stauwasser wurde in 3 m Tiefe gemessen (30.07.2007). 
- Der anstehende Untergrund ist für eine Versickerung von den Verkehrswegen geeig-

net.  
- Der oberflächennah anstehende Lehmboden ist nur bedingt / stark eingeschränkt 

wasserdurchlässig. Er ist vollständig bis auf die unterliegenden Sande auszuheben 
und durch entsprechend durchlässiges und filterstabiles Material zu ersetzen.  

- Die Mutterbodenauflage weist eine lockere und somit geringe Tragfähigkeit auf. Der 
nachfolgende Geschiebelehm weist eine weiche Konsistenz auf und ist als gering bis 
mäßig tragfähig zu beurteilen.  

- Wohngebäude können voraussichtlich flach gegründet werden. Der Mutterboden und 
der Lehmboden sind dabei vollständig auszukoffern. Lehm sollte mangels Wasser-
durchlässigkeit nicht wieder eingebaut werden. 

- Keller sollten gegen drückendes Wasser dimensioniert werden.  
 
Grundsätzlich ist mit vertretbarem Aufwand eine örtliche Versickerung von Oberflächenwas-
ser sowie die Gründung von Wohngebäuden möglich. Weitere Einzelheiten sind dem Bo-
dengutachten zum Bebauungsplan Nr. 33 zu entnehmen, das der Gemeinde Schwarmstedt 
vorliegt.  
 
Kinderspielplatz 
Wie bereits im Bebauungsplan Nr. 33 verzichtet die Gemeinde auf einen Spielplatz, davon 
ausgehend, dass bei den üblichen dörflichen Grundstücksgrößen dem Spiel- und Bewe-
gungsbedürfnis kleinerer Kinder auf den Grundstücken nachgekommen werden kann und 
dass größere Kinder im dörflichen Umfeld hinreichend Freiräume für Spiel und Bewegung 
finden, so z.B. auch innerhalb des verkehrsberuhigt auszubauenden Straßenraums. 
 
Zudem steht - außerhalb der Betriebszeiten der Einrichtungen - der Spielplatz an der Grund-
schule / Kindergarten zur Verfügung, der fußläufig ca. 300 m entfernt liegt.  
 
Emissionen / Immissionen 
Diesbezüglich zu nennen sind: 

- Putenmastbetriebe, nächstgelegener ca. 350 m nordwestlich, 
- Fußball- und Tennisanlage an der Schulstraße, knapp 200 m Richtung Norden ent-

fernt, 
- Tischlereibetrieb an der Dorfstraße, ca. 170 m westlich, 
- Schweinmastbetrieb in der Ortslage Bothmer. 

 
Die Immissionsbelange werden gesondert in Abschnitt 6 behandelt.  
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4 Umfang und Erforderlichkeit der Festsetzungen 
 
4.1 Art und Maß der baulichen Nutzung  
 
Art und Maß der baulichen Nutzung entsprechen Bebauungsplan Nr. 33, um eine einheitliche 
Nutzungsstruktur und eine einheitliche Struktur der beiden zusammenhängenden Baugebie-
te zu sichern.  
 
Zulässig sind die „wohngebietstypischen“ Nutzungsarten nach § 4 (2) und (3) BauNVO. An-
lagen für Verwaltungen sowie Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind nicht Bestandteil die-
ses Bebauungsplanes, da sie entweder an zentralerer Stelle in der Gemeinde untergebracht 
werden sollen oder aber zu flächenintensiv sind. Beherbergungsbetriebe werden angesichts 
der Lage bzw. Verkehrserschließung ausgeschlossen, da damit verbundener Zielverkehr 
störend sein kann.  
 
Beherbergungsbetriebe sind mit Blick auf die Funktionszuweisung Schwarmstedts als 
Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr gemäß RROP 2000 
(Regionales Raumordnungsprogramm) ausnahmsweise zulässig, abhängig von der Störin-
tensität bzw. Größenordnung. Als standortverträglich sieht die Gemeinde hier eine Anzahl 
von max. 12 bis 15 Betten pro Betrieb an.  
 
Es wird eine Grundflächenzahl, GRZ, von 0,3 festgesetzt, was einer ortstypischen Ausnut-
zung entspricht. Die Anwendung von § 19 (4) BauNVO, d.h. die Überschreitung der GRZ 
durch Nebenanlagen, Garagen und ihre Zufahrten um 50% max., ist möglich, so dass die 
Gesamtversiegelung auf 45% der Grundstücksfläche steigen kann. Allerdings werden Ne-
benanlagen und Garagen im Bauwich an der west-östlich verlaufenden Haupterschließung 
aus städtebaulichen Gründen ausgeschlossen: es soll hier ein offenes, unverbautes Ortsbild 
sichergestellt werden.  
 
Auf die Festsetzung einer Geschossigkeit wird verzichtet. Stattdessen wird über die Festset-
zung von Trauf- und Firsthöhen sowie der Höhe des Erdgeschossfußbodens (Sockelhöhe) 
eine exaktere Regelung vorgenommen, mit der Ortsbildbelange besser berücksichtigt wer-
den können.  
 
Als Traufhöhe gilt die Schnittkante zwischen den Außenflächen der Außenwände und den 
Außenfläche der Dachhaut. Die Trauhöhe gilt nur in Bezug auf das Hauptdach.  
Als Firsthöhe gilt der höchste Punkt der Dacheindeckung.  
Als Sockelhöhe gilt die Oberkante des Erdgeschossfußbodens (Rohbaumaß).  
 
Es wird offene Bauweise festgelegt, konkret sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig, 
was einer ortstypischen aufgelockerten Bebauung entspricht. Letzteres wird durch die Reg-
lementierung der Wohneinheiten unterstützt.  
 
 
4.2 Erschließung / Ver- und Entsorgung 
 
Die innere verkehrliche Erschließung erfolgt über eine 7,50 m breite Planstraße. Es wird eine 
an das Entsorgungsfahrzeug im Heidekreis angepasste Wendeanlage mit 21 m Durchmes-
ser festgesetzt.  
 
Die Fußwegführung erfolgt in Verlängerung der Verkehrsfläche in der öffentlichen Grünfläche 
und wird dort textlich gesichert, siehe auch vorne Abschnitt 2, vgl. auch Anlageplan.  
 
Die Ausgestaltung der Verkehrsfläche bleibt der Ausbauplanung überlassen, die geringe 
Breite der Verkehrsfläche zeichnet jedoch bereits eine Mischfläche vor. Die Entwässerung 
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soll über straßenbegleitende Mulden erfolgen. Um deren Funktionsfähigkeit zusichern, wird 
die Anzahl der Zuwegungen zu den Grundstücken reglementiert.  
 
Zur Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation kann das Plangebiet an 
das in der Umgebung bestehende Leitungsnetz angeschlossen werden. Das Baugebiet wird 
an das Abwassernetz der Gemeinde bzw. Samtgemeinde angeschlossen. 
 
Brandschutz: 
Ausreichende Löschwassermengen gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 405 sind durch das im 
Baugebiet vorgesehene Wasserversorgungsnetz in der vom Regelwerk genannten Mindest-
menge für den heranzuziehenden Bereitstellungszeitraum zu gewährleisten. Es wird von 
einer vorzuhaltenden Menge von mind. 1600 l/min über mindestens 2 h Benutzungsdauer, 
erreichbar von jeder baulichen Anlage in max. 300 m Entfernung ausgegangen. Die Versor-
gung kann aus dem vorhandenen Netz erfolgen. Dies bestätigte der Wasserversorgungsver-
band Landkreis Fallingbostel im Zuge des Vorentwurfsverfahrens. Es stehen Hydranten mit 
einer Leistung von 1.600 l/min zur Verfügung sowie weitere Hydranten (alle Unterflur) mit 
800 l/min – jeweils über 2 Stunden.   
 
Die Brandbekämpfung erfolgt zentral durch die Samtgemeinde Schwarmstedt. 
 
 
4.3 Entwässerung 
 
Das Verfahren sieht eine örtliche Ableitung bzw. Versickerung von Oberflächenwasser vor. 
Per textlicher Festsetzung wird die wasserdurchlässige Befestigung von Oberflächen auf 
privaten Grundstücken gesichert.  
Allgemein gelten folgende Anforderungen: Das auf den öffentlichen Verkehrsflächen anfal-
lende Niederschlagswasser darf nur über die belebte Oberbodenzone (Mutterboden) flä-
chenhaft bzw. über Mulden zur Versickerung gebracht werden. 
 
Die Mulden sind nach Profilierung mit einer mindestens 20 cm dicken Oberbodenschicht  
(Mutterboden, Kf- Wert </= 10-3 m/s) anzudecken. Grundlage zur Bemessung der Versicke-
rungsanlagen ist das DWA-Arbeitsblatt A 138, Stand 2005. Für die Ermittlung des erforderli-
chen Speichervolumens sind die für das Planungsgebiet ermittelten Regenspenden (Regen-
häufigkeit n </= 0,2) des Deutschen Wetterdienstes heranzuziehen.  
 
Eventuell geplante Notüberläufe in ein Rigolensystem sind höhenmäßig so anzuordnen, 
dass ein Abfluss aus den Versickerungsmulden erst nach Überschreiten des gemäß DWA-
Arbeitsblatt A 138 ermittelten Speichervolumens erfolgt. 
 
Das auf den befestigten Flächen der Wohngrundstücke anfallende Niederschlagswasser 
kann über die belebte Oberbodenzone (Mutterboden) zur Versickerung gebracht werden. 
Dachflächenwasser darf alternativ über eine Schacht- oder Rigolenversickerung entsorgt 
werden. 
 
Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Versickerung ist die Eignung des Untergrundes 
(Kf-Werte zwischen 10-4 und 10-6  m/s). 
 
Die vorgesehene Form der Regenwasserentsorgung bringt neben der ökologisch positiven 
Bilanz einen finanziellen Einsparungseffekt mit sich, da zusätzliche bauliche Aufwendungen 
für den Bau einer Regenwasserkanalisationsleitung entfallen können.  
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4.4 Allgemeine Hinweise 
 
Die allgemeinen Hinweise I und II weisen ohne konkreten Anlass auf planerische Bedingun-
gen und Vorgaben zum Denkmal- und Bodenschutz zum hin.  
 
Dabei ist zu konkretisieren: Die Erschließungsarbeiten sind von einem archäologischen 
Sachverständigen zu begleiten. Hierzu ist rechtzeitig Kontakt mit der Unteren Denkmal-
schutzbehörde, Herr Müller, aufzunehmen. Tel.: 05191-970796 oder 
c.mueller@heidekreis.de. 
 
 
5 Landwirtschaftliche Belange 
 
Landwirtschaftliche Belange sind von der Planung betroffen, da das hier überplante Flurstück 
landwirtschaftlich genutzt wird. Es besteht jedoch Verkaufsbereitschaft, die Flächen sind für 
Eigentümer bzw. ggf. Pächter verzichtbar.  
 
Die Ausweisung des RROP 2000 (Regionales Raumordungsprogramm des Landkreises), 
das Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft aufgrund hohen natürlichen Ertragspotentials vor-
sieht, ist allerdings zu berücksichtigen. Aber aufgrund der Aller, die die Entwicklung im Wes-
ten beschränkt und der gewerblichen Tierhaltung östlich der Ortslage und der Waldflächen 
nördlich / nordöstlich, verbleiben kaum alternative Flächen, so dass die Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Vorsorgeflächen unvermeidbar ist. Nähere Ausführungen hierzu erfolgen 
in der 32. Änderung des Flächennutzungsplans (Planungsebene der Standortsuche und         
-begründung).  
 
Angesichts der geplanten Eingrünung entlang der Ränder werden vorübergehende Beein-
trächtigungen infolge landwirtschaftlicher Bearbeitung angrenzender Flächen wirksam ab-
gemildert.  
 
Insgesamt ist nicht erkennbar, dass landwirtschaftliche Belange erheblich beeinträchtigt wer-
den.  
 
 
6 Immissionen / Immissionen aus gewerblicher Tierhaltung 
 
6.1 Immissionen 
 
Tischlereibetrieb Alte Dorfstraße 4 
Zu dem Betrieb wurde im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 33 ein lärmtech-
nisches Gutachten erstellt, das eine Vereinbarkeit der Wohngebietsfestsetzung des B-Plans 
33 mit den betrieblichen Belangen feststellte.  
 
Das hier geplante Baugebiet liegt östlich des B-Plans 33, mithin ca. 170 m vom Betrieb ent-
fernt. Insofern bedarf es dazu keiner näheren Untersuchungen: die Belange des Betriebs 
werden durch die Planung nicht berührt. Vom Betrieb auf das Plangebiet einwirkende Immis-
sionen sind nicht relevant.  
 
Sportplatz / Tennisplatz an der Schulstraße 
Der Sportplatz als nächstgelegene Emissionsquelle liegt ca. 250 m nördlich des Plangebie-
tes, die Tennisplätze an dessen nördlichen Ende, weitere ca. 100 m entfernt.  
 
Bereits die Entfernungen geben keinen Anlass zur Sorge, dass Beeinträchtigungen im Plan-
gebiet auftreten könnten. Die Wohnnutzungen an der Schulstraße grenzen unmittelbar an 
den Sportplatz an und sind maßgebend für die zulässigen Emissionen. 
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Generell ist davon auszugehen, dass die Sportplatznutzung (Trainingsbetrieb) um 22.00 Uhr 
endet, so dass die Nachtruhe nicht beeinträchtigt wird.  
Zwar ist ein Sonntagsspielbetrieb zu erwarten, jedoch verhält sich dieser im dörflichen Rah-
men, mit überschaubaren Zahlen an Zuschauern und anreisenden Verkehrsteilnehmern, so 
dass auch diesbezüglich von keiner planungsrelevanten Beeinträchtigung auszugehen ist. 
 
 
6.2 Immissionen aus gewerblicher Tierhaltung 
 
Im östlichen Umfeld des Plangebietes befinden sich gewerbliche Tierhaltungsanlagen (Pu-
tenmastbetriebe) in einem Abstand von mind. 350 m vom Plangebiet entfernt. Zudem befin-
det sich in der Ortslage noch ein landwirtschaftlicher Betrieb, der für die Immissionssituation 
mit maßgeblich ist.  
 
Gewerbliche Tierhaltung (Geflügelmast) 
 
Im Rahmen dieser Planung gilt es festzustellen, a) ob etwaige Geruchsimmissionen von der 
Tierhaltung auf das Plangebiet einwirken können und ob b) die Planung Bestand oder Ent-
wicklung der Tierhaltungsanlagen einschränkt.  
 
Die Entwurfsfassung aus dem Jahr 2014 führte dazu aus:  
 
„Es handelt sich um Geflügelmastställe, die in ca. 350 m, ca. 440 m und knapp 700 m nordöstlich und 
östlich des Plangebietes liegen. Zunächst ist festzuhalten, dass die Tierhaltungsanlagen nördlich / 
nordöstlich des Plangebiets liegen und damit in einer mit Blick auf die Hauptwindrichtung West / Süd-
west günstigen Exposition. Dies sowie die immer noch beträchtliche Entfernung von ca. 350 m lassen 
keine erheblichen, planungsrelevanten Immissionen für den Geltungsbereich befürchten. 
 
Die neu geplante Bebauung rückt ca. 140 m näher an die Tierhaltung heran als der Bebauungsplan 
Nr. 33. Allerdings ist mit Blick auf die angrenzende Bebauung in Bothmer festzustellen: Die Wohnnut-
zung an der Schulstraße liegt ebenfalls ca. 350 m von der nächstgelegenen Tierhaltung entfernt. Al-
lerdings ist diese Bebauung gemäß § 34 BauGB und mit Blick auf die Flächennutzungsplandarstellun-
gen wohl als Dorfgebiet einzustufen, dass grundsätzlich höhere Immissionen hinnehmen muss. An-
ders verhält es sich bei der weiter südlich gelegenen Wohnbebauung am Esseler Weg, die ebenfalls 
ca. 350 m von der nächstgelegenen Tierhaltungsanlage entfernt liegt und die als Allgemeines Wohn-
gebiet einzustufen ist. Die gewachsene „Nachbarschaft“ zwischen Wohnen und Tierhaltung funktio-
niert planungsrechtlich. Dies berücksichtigend kann davon ausgegangen werden, dass das durch 
diese Planung initiierte Heranrücken der Wohnnutzung bis auf ca. 350 m an die nächstgelegene Tier-
haltung zulässig ist und das Gewerbe zudem keine Entwicklungseinschränkungen hinnehmen muss.  
 
Mit Blick auf mögliche Aerosolbelastungen ist festzustellen: Gemäß Runderlass d. MU, d. MS u. d. ML 
vom 22.03.2013 zur Durchführung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren, hier: Abluft-
anlagen in Schweinehaltungen und Anlagen für Mastflügel sowie Bioaerosolproblematik in Schweine- 
und Geflügelhaltungsanlagen gilt, vgl. dort Abschnitt 5:  
Bei Unterschreitung des Abstandes zwischen der nächsten Wohnbebauung und der Geflügelhal-
tungsanlage von 500 m liegen Hinweise für das Erfordernis einer Prüfung auf Bioaerosolbelastungen 
im Rahmen eines Sachverständigengutachtens vor.  
 
Im vorliegenden Fall liegt die nächstgelegene Mastanlage ca. 350 m entfernt. In weiterer Entfernung 
liegen zwei weitere Anlagen, d.h. innerhalb des vom Runderlass als relevant angesehenen 1.000 m-
Radius.  
 
Der Runderlass befasst sich konkret u.a. mit der Bioaerosolproblematik1 in Schweine- und Geflügel-
haltungsanlagen. Im Sinne des vorsorgenden Gesundheitsschutzes gibt der Runderlass Hinweise für 
das mögliche Erfordernis einer Prüfung auf Bioaerosolbelastungen im Rahmen eines ggf. erforderli-
chen Sachverständigengutachtens. Das heißt: Der Anwendungsbereich des Runderlasses betrifft 

                                                
1
 Aerosole sind luftgetragene Schadstoffe, wie Stäube, Pilzsporen u.ä., die grundsätzlich geeignet sind, sich 

nachteilig auf die menschliche Gesundheit auszuwirken.  
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nicht direkt die städtebauliche Planung. Die Inhalte können jedoch als sachverständige Empfehlung im 
Rahmen des vorsorgenden Gesundheitsschutzes herangezogen werden. Demgemäß ist festzustellen: 
Der Runderlass enthält eine Abstandsempfehlung von 500 m zwischen Geflügelmastanlagen und 
Wohnnutzung, deren Unterschreitung ein Hinweis auf das Erfordernis einer näheren Prüfung auf Bio-
aerosolbelastungen sein kann. Dies gilt gem. Runderlass umso mehr, wenn weitere Anlagen in der 
Nähe sind (1.000 m Radius).  
Im vorliegenden Fall wird der Abstand zu den beiden nächstgelegenen Anlagen unterschritten. Es 
findet sich zudem eine Agglomeration von Anlagenstandorten im Umfeld, weswegen eine gegenüber 
der natürlichen Hintergrundkonzentration erhöhte Bioaerosolkonzentration generell nicht ausge-
schlossen werden kann.   
 
Nicht gegeben hingegen sind die gemäß Runderlass angeführten folgenden Rahmenbedingungen: Es 
liegen keine ungünstigen Ausbreitungsbedingungen vor, z.B. Kaltluftabflüsse in Richtung der Wohn-
nutzung. Vor allem liegen keinerlei Beschwerden von Anwohnern wegen der Emissionen aus der 
Tierhaltung vor – auch nicht aus dem nächstgelegenen Bereich Schulstraße. Auch der Landwirt-
schaftskammer Uelzen liegen ausweislich ihrer Stellungnahme zur Entwurfsfassung des Bebauungs-
planes keine Beschwerden dazu vor.  
Zudem ist festzuhalten, dass die Tierhaltungsanlagen wie oben angeführt in einer mit Blick auf die 
Hauptwindrichtung West / Südwest günstigen Exposition liegen. Die Gemeinde geht davon aus, dass 
dies der Grund für die offensichtliche Verträglichkeit der Tierhaltungen mit den nächstgelegenen 
Wohnnutzungen ist.  
 
Den Umstand, dass tatsächlich keinerlei Beschwerden vorliegen, gewichtet die Gemeinde insofern 
besonders, dass sie keinen Anlass sieht, nähere Untersuchungen vorzunehmen, etwa ein Sachver-
ständigengutachten einzuholen. Dies gilt umso mehr, da die praktische Anwendung des Runderlasses 
bzw. die Untersuchung der Bioaerosole immer noch unklar ist, wie sich aus Rücksprachen mit Fach-
leuten ergab.“ 
 
Da die Aussagen zur Immissionsbelastung durch Landwirtschaft auch im Rahmen der grund-
legenden Standortentscheidung auf F-Plan-Ebene vom Landkreis Heidekreis als unzu-
reichend beantwortet angesehen wurden, erfolgt über die in den Anlagen 2 und 3 der Be-
gründung zugeordneten Gutachten eine fachgutachterliche Betrachtung. Die Gutachten ent-
sprechen den jeweiligen Anhängen der FNP-Begründung (32. Änderung).  
 
Während die Belange Gerüche und Staub auf Basis konkreter örtlicher Erhebungen rechne-
risch beurteilt werden konnten, siehe Anlage 2, bedurfte es zur Ermittlung der Bioaerosol-
konzentrationen im Plangebiet einer Messung vor Ort, siehe Anlage 3.  
 
Die rechnerischen Ermittlungen bezogen die Putenmastställe östlich / nordöstlich des Plan-
gebietes mit ein ebenso wie einen Schweinmastbetrieb in der Ortslage Bothmer. Die Mes-
sungen der Bioaerosole beschränkten sich auf die Putenmastställe, da diese deutlich größer 
sind als der Schweinemastbetrieb und näher am Beurteilungsgebiet liegen. Zudem folgen die 
Bioaerosole in ihrem Ausbreitungsverhalten den partikelgebundenen Stoffen, sprich den 
Stäuben, und sind insofern in ihrem Ausbreitungsverhalten nicht den Gerüchen vergleichbar, 
für die der Schweinemastbetrieb ebenfalls erheblich wäre. Für die Stäube hat das Gutachten 
Geo-Net jedoch eindeutig belegt, dass die Belastungen im Beurteilungsgebiet den Puten-
mastställen zuzuordnen sind, siehe dort u.a. Abschnitt 6.3, S. 21 oben, und Abschnitt 6.4. 
Insofern ist der Verzicht auf Messungen des Schweinmastbetriebs begründbar, umso mehr, 
da selbst aus den Putenmastställen keine maßgebliche Belastung herrührte.  
 
Zu den Ergebnissen:  
Anlage 2: Im Bereich des geplanten Wohngebietes liegt die Wahrnehmungshäufigkeit der 
Geruchsbelastung unter 10% der Jahresstunden und damit im zulässigen Bereich. Die für 
Schweb- und Feinstaub ermittelten Zusatzbelastungen liegen unterhalb der als irrelevant 
einzustufenden Zusatzbelastung. Unter Berücksichtigung der Hintergrundbelastung an der 
Messstation Allertal der Luftüberwachung Niedersachsen kann der Jahres-Immissionswert 
sicher eingehalten werden, ebenso wie der Tages-Immissionswert.  
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Anlage 3: Die Messung der Bioaerosolkonzentrationen erbrachte das Ergebnis, dass für 
jedwede gemessene Pilz- und Bakterienzahl im Verhältnis zur Außenluft keine umweltmedi-
zinisch unerwünschten Konzentrationen angetroffen wurden. Der Vorsorgegrundsatz gemäß 
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ist daher gewährleistet.  
 
Das bedeutet, dass die hier untersuchten Immissionen dem Heranrücken der Bebauung an 
die Tierhaltungsanlagen nicht entgegenstehen. Auf die ausführlichen Darlegungen in den 
Anlagen 2 und 3 zu dieser Begründung wird verwiesen. Die genannten Fachgutachten sind 
Bestandteil der Verfahrensunterlagen.  
 
 
7 Flächenbilanz 
 
Baugebiet:          ca. 9.850 m²  

davon:  Pflanzstreifen:        ca. 1.650 m² 
Öffentliche Grünfläche(n):        ca. 1.550 m² 
     davon:       Geh-/Radwegflächen, wasserdurchlässig:  ca. 300 m² 
Öff. Verkehrsfläche:         ca. 1.100 m² 
Summe Geltungsbereich:     ca. 12.500 m² 
 
 
8 Eingriff in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild / Grünkonzept 
 
Der Bebauungsplan Nr. 33 sieht außerhalb seines Geltungsbereichs Kompensationsflächen 
vor, siehe dazu dessen textliche Festsetzung Nr. 10 sowie die Ausführungen in dessen Be-
gründung, u.a. Abschnitt 13.4 „Externe Kompensation“. Diese externen Kompensationsflä-
chen A und B umfassen 3.037 m², vgl. Begründung zum Bebauungsplan Nr. 33, Abschnitt 
13.4, S. 20. In diesen 3.037 m² enthalten sind 472 m² Wegefläche, teilversiegelt, so dass 
effektiv nur 2.565 m² Kompensation angerechnet werden können, was dem vollständigen 
Bedarf entspricht, der sich aus dem Bebauungsplan Nr. 33 ergibt.   
 

 
Abb. 3: Externe Maßnahmenflächen nach B-Plan Nr. 33 (Auszug Begründung) 
 
Ein Teil dieser Kompensationsflächen bleibt von der Überplanung durch den hier vorliegen-
den Bebauungsplan Nr. 38 faktisch unberührt:  
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• Dies betrifft die sog. Maßnahmenfläche A im Nordwesten (Bezeichnung gemäß B-
Plan Nr. 33, Abb. 7, Seite 20 der Begründung), die ca. 282 m² groß ist und die als öf-
fentliche Grünfläche in diesem Bebauungsplan Nr. 38 festgesetzt wird. Diese Fläche 
ist kein Eingriffsbereich und wird folgend nicht näher betrachtet.  

• Dies betrifft den südöstlichen Teil der Maßnahmenfläche B (Flurstück 801 sowie öst-
licher Anschlussbereich im Übergang zum Baugebiet WA), der 826 m² (70 m x 11,8 
m) groß ist. Diese Fläche ist kein Eingriffsbereich und wird folgend nicht näher be-
trachtet. Das gilt trotz des darin enthaltenen Abschnitts des Rad-/Fußwegs mit 140 
m² (70 m x 2 m, da dieser bereits besteht bzw. auf Basis der Regelungen des B-
Plans 33 erstellt wurde.  
 

 

 
Abb. 4: Markierung der durch B-Plan Nr. 38 überplanten Bereiche 
 
Per nachrichtlicher Übernahme wird darauf hingewiesen, dass sich in den nicht überplanten 
Teilflächen der Maßnahmenflächen A und B Kompensationsmaßnahmen zu Gunsten des 
westlich angrenzenden Bebauungsplans Nr. 33 „Auf dem Dorfe“ befinden. Diese Maßnah-
men wurden bereits durchgeführt. Der Bebauungsplan Nr. 33 ist damit hinsichtlich seiner 
externen Kompensation abschließend vollzogen. Eine neuerliche Absicherung oder eine 
nachträgliche Änderung der Zuordnung nach § 9 Abs. 1a BauGB  ist daher nicht erforderlich, 
zumal es sich um öffentliche Flächen handelt.  
 
Dieser Bebauungsplan Nr. 38 hebt die diesbezüglichen „Festsetzungen“ nicht auf, weil der 
Bebauungsplan Nr. 33 gar keine verbindlichen Festsetzungen an dieser Stelle (außerhalb 
seines Geltungsbereichs) getroffen hat / treffen konnte, siehe oben: lediglich gleichsam Hin-
weis auf externe Kompensation in TF Nr. 10 und Verortung in der Begründung. Eine Anpas-
sung / Änderung von B-Plan Nr. 33 ist daher nicht erforderlich. Zu berücksichtigen ist jedoch 
der Zielwert der überplanten Kompensationsflächen entsprechend der Zielsetzungen des B-
Plans Nr. 33 (bzw. des entsprechenden Grünordnungsplans dazu). Dies erfolgt hier.  
 
Die überplanten Flächen der Maßnahmenfläche B im Westen und Süden, werden dem künf-
tigen Baugebiet zugeordnet. Zum Teil (auf 5 m Breite) werden die Flächen erhalten und stel-
len die künftige Randeingrünung dar. Zum Teil werden die Flächen dem Baugebiet direkt 
zugeschlagen. Im Einzelnen: 

• Es werden 166 m Rad-/Fußweg mit 2 m Breite überplant, sprich 332 m² Fläche dem 
Baugebiet zugeschlagen.  
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• Es werden am Westrand 126 m² Kompensationsfläche überplant und dem Baugebiet 
zugeschlagen (3 m x 42 m).  

• Es werden am Südrand 586 m² Kompensationsfläche überplant und dem Baugebiet 
zugeschlagen (4,80 m x 122 m).  

• Es werden am West- und Südrand 885 m² Ausgleichsfläche (5 m x 177 m) erhalten 
und als künftige Randeingrünung festgesetzt und dem Baugebiet zugeordnet. Gemäß 
TF Nr. 10 des Bebauungsplans Nr. 33 war Zielsetzung die Anlage einer standortge-
rechten Feldhecke.   

 
Diese vorgenannten Flächen sind Teil des Eingriffsbereichs, auch die zu erhaltende Rand-
eingrünung, da diese infolge ihrer reduzierten Breite an Wert verliert. Diese Flächen sind 
daher Bestandteil der folgenden Bilanzierung.  
 
[Redaktioneller Hinweis: Die vorhergehend unterstrichenen Flächenangaben ergeben in der 
Summe die B-Plan Nr. 33 Kompensationsfläche von 3.037 m², siehe oben].  
 
Das Plangebiet ist ansonsten als Ackerland, hier Sandacker, AS, bzw. zum Teil als Intensiv-
grünland, GI gemäß v. Drachenfels anzusprechen und kann hinsichtlich der naturräumlichen 
Wertigkeit der Stufe 1 bzw. 2 (gemäß Modell des Nds. Städtetages 2008) zugeordnet wer-
den. Damit handelt es sich um Biotoptypen allgemeiner bis geringerer Bedeutung, deren 
Inanspruchnahme in der Regel keine landschaftsökologischen Hindernisse entgegenstehen, 
ausgenommen ggf. artenschutzrechtliche Fragen, auf die gesondert einzugehen ist.  
 
Damit ergibt sich für diesen Bebauungsplan Nr. 38 folgende Ausgangswertigkeit: 
 
332 m² Rad-/Fußweg, wasserdurchlässig befestigt, TF mit Wertstufe 1 
gemäß Städtetagsmodell            332 Wertpunkte 
126 + 586 + 885 m² = 1.597 m² überplante Kompensationsfläche, 
Feldhecke, HFM als Zielbiotop mit Wertstufe 3      4.791 Wertpunkte 
Verbleibende Fläche: 9.471 m² x W 1,52 =      14.207 Wertpunkte 
Summe Ausgangswert:                    19.330 Wertpunkte 
 
Gesamtfläche Eingriffsbereich:       ca. 11.400 m² 
zzgl. Nicht-Eingriffsbereiche, s.o.: 282 + 826 m² =  1.108 m² 
Geltungsbereich:         ca. 12.500 m² 
 
Planbedingt stellt sich die Situation wie folgt dar: 
 
Geltungsbereich:         12.500 m² 
Eingriffsbereich:         11.400 m² 
Versiegelung durch Bebauung: 9.860 x 0,3 (GRZ) =    2.958 m² x 0 WP =        0 Wertpunkte 
Überschreitung der GRZ nach § 19 (4) BauNVO =       1.479 m² x 0 WP =        0 Wertpunkte 
Öffentl. Verkehrsfläche: 1.100 m² zu 80% versiegelt:      880 m² x 0 WP =        0 Wertpunkte 
Öffentl. Verkehrsfläche: 1.100 m², 20% Grün / Graben:  220 m² x 1 WP =     220 Wertpunkte 
Öffentl. Grünfläche mit Fuß-/Radweg: 430 m² 
davon Weg, TF:              110 m² x 1 WP =     110 Wertpunkte 
davon Pflanzung, Siedlungsgebüsch, HSE           320 m² x 3 WP =     960 Wertpunkte 
Erhalt Feldgebüsch West-, und Südkante, reduzierte 
Breite, reduzierte Wertigkeit                                        = 885 m² x 2,5 WP = 2.213 Wertpunkte 
Neu angelegte Feldhecke, HFN, Nord- und Ostkante = 780 m² x    2 WP = 1.560 Wertpunkte 
Restfläche im Baugebiet, z.B. Scherrasen, GR, 
9.860 - 2.958 - 1.479 - 885 - 780      = 3.758 m² x    1 WP = 3.758 Wertpunkte 
Pflanzung von Bäumen: Grundstücke / Straße:  15 Stck. x 10 m² x 2 WP =    300 Wertpunkte  
Summe (Planungswert):         9.121 Wertpunkte 
                                                
2
 Es wird ein Mittelwert zwischen AS und GI angesetzt. 



H&P, Laatzen                                                                                                         Bebauungsplan Nr. 38 
 
 

 18

Somit ergibt sich unter Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen im Geltungsbereich ge-
genüber der Ausgangswertigkeit ein Defizit von gerundet 10.200 Wertpunkten.  
 
Voraussetzung hierfür ist, dass insbesondere innerhalb der öffentlichen Grünflächen eine 
wirksame, mehrreihige Bepflanzung mit mind. zwei Wuchshorizonten und regelmäßig ge-
setzten Überhältern, Bäumen erster und zweiter Ordnung, entsteht, um die angesetzte Wer-
tigkeit von 3 Wertpunkten auch tatsächlich mittelfristig zu erreichen.  
 
Die Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs werden festgesetzt. Es werden Vorgaben 
zu Pflanzqualitäten und zur zeitlichen Durchführung gemacht, nur bezogen auf die Maßnah-
men auf privaten Grundstücken. Für die öffentlichen Maßnahmen (Grünfläche und Straße) 
ist dies nicht erforderlich, da die Gemeinde selbst verantwortlich ist bzw. die Maßnahmen 
teilweise im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 33 schon durchgeführt wurden. 
 
Südlich des Geltungsbereichs steht das gemeindeeigene Flurstück 306/7 für weitere Kom-
pensationsmaßnahmen zur Verfügung (hier nicht einbezogen und bilanziell nicht berücksich-
tigt). Es handelt sich ebenfalls um Ackerflächen mit einer Ausgangswertigkeit von 1 Punkt 
pro m². Diese Ausgangswertigkeit kann durch brachfallen lassen der Fläche, ggf. verbunden 
mit Initialpflanzungen, z.B. entlang der Ränder, um einen Zugang / Zutritt zu erschweren, um 
zwei Wertstufen angehoben werden. Demensprechend bedürfte es ca. 5.100 m² zusätzlicher 
Kompensationsfläche. Die Fläche ist verfügbar. Das Flurstück ist über 7.000 m² groß.  
 
 
Teil B 
 
9 Umweltbericht 
 
Gemäß § 2a BauGB Nr. 2 hat die Gemeinde Schwarmstedt im Umweltbericht die auf Grund 
der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umwelt-
schutzes darzulegen. 
 
 
9.1 Einleitung / Rahmenbedingungen 
 
Um einem Bedarf an Wohnbauland für den Ortsteil Bothmer nachzukommen hat die Ge-
meinde Schwarmstedt Beschlüsse zur Aufstellung zweier Bebauungspläne gefasst.  
 
Für den hier vorliegenden Bebauungsplan Nr. 38 werden Acker- und Grünlandflächen in An-
spruch genommen. Zudem wird ein Rad-/Fußweg an der Südkante des Geltungsbereichs 
überplant, ebenso wie Kompensationsflächen, die dem angrenzenden Bebauungsplan Nr. 33 
zuzuordnen sind.  
 
Es ergeben sich im Überblick vor allem folgende umweltrelevante Fragestellungen: 
• Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche, 
• Ermittlung des floristisch-faunistischen Bestands im Hinblick auf geschützte Arten,  
• Mögliche Konflikte aufgrund von Emissionen / Immissionen aufgrund von Tierhaltung 

und weiteren Nutzungen im allerdings nicht unmittelbaren Umfeld.  
   

Schwierigkeiten bei der Datenermittlung oder vermeintliche Erkenntnislücken sind nach dies-
seitiger Ansicht nicht gegeben. Allerdings wurde keine fachgutachterliche (avi-)faunistische 
Untersuchung durchgeführt. Die Avifauna ist als Leittierart für Acker- und Freiflächen von 
besonderer Relevanz. Auf diesen Belang wird vertieft einzugehen sein.    
 
Natur- und / oder Landschaftsschutzgebiete sowie europäische Schutzgebiete sind nicht 
betroffen. Über o.g. Belange hinausgehende, besondere Ziele des Umweltschutzes o.ä., die 
sich aus weiteren einschlägigen Fachgesetzen oder -plänen ergeben, sind nicht bekannt.   
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9.2 Ziele und Inhalte des Bauleitplans 
 
Art und Maß der baulichen Nutzung entsprechen Bebauungsplan Nr. 33, um eine einheitliche 
Nutzungsstruktur und eine einheitliche Struktur der beiden zusammenhängenden Baugebie-
te zu sichern.  
Zulässig sind die „wohngebietstypischen“ Nutzungsarten nach § 4 (2) und (3) BauNVO.  
 
Es wird eine Grundflächenzahl, GRZ, von 0,3 festgesetzt, was einer ortstypischen Ausnut-
zung entspricht. Die Anwendung von § 19 (4) BauNVO, d.h. die Überschreitung der GRZ 
durch Nebenanlagen, Garagen und ihre Zufahrten um 50% max., ist möglich, so dass die 
Gesamtversiegelung auf 45% der Grundstücksfläche steigen kann.  
 
Auf die Festsetzung einer Geschossigkeit wird verzichtet. Stattdessen wird über die Festset-
zung von Trauf- und Firsthöhen sowie der Höhe des Erdgeschossfußbodens (Sockelhöhe) 
eine exaktere Regelung vorgenommen, mit der Ortsbildbelange besser berücksichtigt wer-
den können. 
 
Die Erschließung erfolgt über eine Verlängerung der von Westen kommenden Gemein-
destraße. Es wird eine Lkw-gerechte Wendeanlage festgesetzt, um u.a. die Abfallentsorgung 
zu sichern. 
 
Umseitig wird eine Eingrünung des Baugebiets festgesetzt, wobei insbesondere im Süden 
auf bestehende Begrünungsvorgaben zurückgegriffen wird.  
 
 
9.3 Nullvariante / Alternativenprüfung 
 
Da eine Nutzung von Baulücken mangels Verfügbarkeit nicht zielführend ist und eine in-
nerörtliche Verdichtung auf bereits bebauten Grundtücken weder der örtlichen Struktur noch 
dem planerischen Willen der Gemeinde entspricht, besteht zu einer Neubaugebiets-
Ausweisung keine Alternative.  
 
Die Möglichkeiten der räumlichen Entwicklung Bothmers, sprich der Nutzung alternativer 
Flächen, sind stark beschränkt: Im Westen liegt die Aller mit ihrer Niederung, im Osten der 
Ortslage befindet sich gewerbliche Tierhaltung und im Norden und Nordosten liegen die 
Waldflächen. Westlich der K 106 liegt gewerbliche Nutzung, die einem Lückenschluss zwi-
schen den Ortsteilen – unbenommen der Frage ob dies städtebaulich sinnvoll oder ge-
wünscht ist – Hürden entgegen setzt. Der hier überplante Bereich schließt sich an die emp-
fohlenen Entwicklungsflächen des Dorferneuerungsplans Bothmer aus dem Jahr 1997 an 
und setzt die Entwicklung fort. Für die in Anspruch genommenen Flächen gilt immer noch, 
dass der Ortsrand im Süden arrondiert wird. 
 
Bei der Nullvariante, d.h. dem Verzicht auf die Planung, würden die Flächen weiterhin als 
landwirtschaftliche Flächen genutzt werden. Der Rad-/Fußweg würde weiter existieren, er-
gänzt um die Kompensationsvorgaben aus dem Bebauungsplan Nr. 33. Mittel- bis langfristig 
würde sich dort eine Feldhecke entwickeln.  
 
 
9.4 Bestanderhebung und -bewertung / Auswirkungen - Überblick 
 
Mit der Planung geht ein Eingriff in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild einher, der 
auszugleichen ist. Dem vorhergehen muss eine örtliche Bestandsaufnahme der betroffenen 
Schutzgüter.  
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Das Schutzgut Mensch ist mit Blick auf womöglich einwirkenden Immissionen anzusprechen: 
Nordöstlich des Plangebietes existiert gewerbliche Tierhaltung, nördlich des Plangebietes 
finden sich Sportanlagen und westlich des Plangebietes liegt gewerbliche Nutzung. 
 
Hinsichtlich der Immissionen aus Tierhaltung wurden fachgutachterliche Untersuchungen 
durchgeführt. Die rechnerischen Ermittlungen zu Gerüchen und Stäuben bezogen die Pu-
tenmastställe östlich / nordöstlich der Änderungsflächen mit ein ebenso wie einen Schwein-
mastbetrieb in der Ortslage Bothmer. Die Messungen der Bioaerosole beschränkten sich auf 
die Putenmastställe, da diese deutlich größer sind als der Schweinemastbetrieb und näher 
am Beurteilungsgebiet liegen und nachweislich unter Bezug auf die rechnerischen Ermittlun-
gen für die Bioaerosolausbreitung hauptverantwortlich sind.  
 
Die Untersuchungen erbrachten: Im Bereich der geplanten Wohngebiete liegt die Wahrneh-
mungshäufigkeit der Geruchsbelastung unter 10% der Jahresstunden und damit im zulässi-
gen Bereich. Die für Schweb- und Feinstaub ermittelten Zusatzbelastungen liegen unterhalb 
der als irrelevant einzustufenden Zusatzbelastung. Unter Berücksichtigung der Hintergrund-
belastung an der Messstation Allertal der Luftüberwachung Niedersachsen kann der Jahres-
Immissionswert sicher eingehalten werden, ebenso wie der Tages-Immissionswert. Die Mes-
sung der Bioaerosolkonzentrationen erbrachte das Ergebnis, dass für jedwede gemessene 
Pilz- und Bakterienzahl im Verhältnis zur Außenluft keine umweltmedizinisch unerwünschten 
Konzentrationen angetroffen wurden. Der Vorsorgegrundsatz gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 Bun-
desimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ist daher gewährleistet.  
 
Das bedeutet, dass die hier untersuchten Immissionen dem Heranrücken der Bebauung an 
die Tierhaltungsanlagen nicht entgegenstehen. 
 
Die Schutzgüter Tiere und Pflanzen werden über die vorhandenen Biotoptypen erfasst. Bei 
der Erfassung wird der Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS, O. 
V.,) zugrunde gelegt. Die Bewertung und Bilanzierung erfolgt nach Maßgabe der Arbeitshilfe 
zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung (NIEDERSÄCHSI-

SCHER STÄDTETAG, 2013) in einer 6-stufigen Wertskala. 
  
Es ist zu erwarten, dass sich typische Einfamilienhausgrundstücke entwickeln. Es wird sich 
eine Haus- und Ziergartenvegetation einstellen. Das Plangebiet ist im Ausgangszustand zum 
Teil (etwa südliche Hälfte) als Ackerland, hier Sandacker, AS, gemäß v. Drachenfels anzu-
sprechen und kann hinsichtlich der naturräumlichen Wertigkeit der Stufe 1 zugeordnet wer-
den, zum Teil als Intensivgrünland, GI, mit Wertstufe 2. Damit handelt es sich um Biotopty-
pen allgemeiner bis geringerer Bedeutung, deren Inanspruchnahme in der Regel keine land-
schaftsökologischen Hindernisse entgegenstehen. 
 
Die Gemeinde Schwarmstedt geht davon aus, dass etwaige Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) nicht betroffen sind. Hinweise hierauf oder Anlass für 
nähere Untersuchungen sind nicht erkennbar.  
 
Als Besonderheit sind die im Rahmen des angrenzenden Bebauungsplans Nr. 33 vorgese-
henen Kompensationsmaßnahmen zu nennen. Es handelt sich um Flächen am West- und 
Südrand des Plangebietes. Für diese Flächen ist als Ausgangswert der Wert des durch die 
geplanten Maßnahmen angestrebte Zielbiotops anzusetzen, hier: Standortgerechte Feldhe-
cke, HFS, mit Überhältern und Saumstreifen aus Arten der halbruderalen Gras- und Stau-
denflur: Wertstufe 3 gemäß Städtetagsmodell. Die Gemeinde beabsichtigt, den Großteil die-
ser Strukturen zu erhalten.   
 
Die Planung ausschließende, artenschutzrechtlich nach § 44 BNatSchG begründete Rah-
menbedingungen waren nicht zu erwarten. Eine fachgutachterliche Prüfung vor Ort hat nicht 
stattgefunden. Insofern war eine Potentialabschätzung vorzunehmen. Grundsätzlich wurde, 
unbenommen einer mehr oder weniger intensiven Grünland- oder Ackernutzung, davon aus-
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gegangen, dass die Flächen ein Lebensraumpotential auch für geschützte Arten bieten. Vor-
nehmlich zu nennen sind Arten bodenbrütender Vögel, z.B. die nach Rote Liste Kategorie 3 
geschützte Feldlerche.  
 
Jedoch wirken dreiseitig Störfaktoren auf das Plangebiet ein: Unmittelbar westlich grenzt 
Einfamilienhausbebauung an. Südlich führt ein Rad-/Fußweg mit Beleuchtung am Plangebiet 
vorbei, östlich liegt der Abt-Conrad-Weg als örtlich bedeutsamer Rad-/Fußweg. Diese Nut-
zungen reduzierten die Eignung des Plangebietes als Brutgebiet und Lebensraum generell. 
Speziell mit Blick auf die Feldlerche, die weithin offene Flächen bevorzugt, die Fressfeinden 
keinen Schutz (etwa in Form von Hecken) bieten, führt die Bepflanzung am Südrand, die 
sich in Richtung einer Feldhecke entwickeln würde, zu einer erheblichen Einschränkung der 
Habitateignung.  
Festzustellen ist also, dass ein eingeschränktes Lebensraumpotential vor allem für Offen-
landbrüter besteht.    
 
Es befinden sich in unmittelbarer Nähe Ersatzlebensräume, die im Rahmen einer Kompen-
sationsmaßnahme geschützt und ggf. noch artgerecht weiter entwickelt werden können. 
Südlich des Geltungsbereichs steht das Flurstück 306/7 für externe Kompensationsmaß-
nahmen zur Verfügung. Es handelt sich um Ackerflächen. Diese sollten entsprechend der 
Ansprüche der Avifauna nicht flächendeckend bepflanzt werden. Es sollten überwiegend 
offene Flächen geschaffen werden, die auch langfristig offen gehalten werden (ggf. 1- bis 2x 
jährliche Mahd). Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung der Fläche sollte eine frühzeitige 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde erfolgen.  
 
Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen kann damit das Lebensraumpotential am 
Standort für geschützte Arten standortnah ersetzt bzw. optimiert werden, so dass insgesamt 
artenschutzrechtliche Belange der Planung erkennbar nicht entgegenstehen.  
 
Bezüglich der Schutzgüter Boden und Wasser wäre u.a. wichtig festzustellen, ob seltene 
oder besonders schutzwürdige Bodentypen vorliegen, die ggf. zusätzlichen Kompensations-
bedarf zugunsten dieses Schutzgutes begründen. Im Plangebiet findet sich Braunerde. Der 
Bodentyp ist nicht schutzwürdig (Quelle: Kartenserver des Landesamtes für Bergbau, Ener-
gie und Geologie3. Seltene Böden liegen nicht vor. Ein besonderer Kompensationsbedarf 
ergibt sich nicht.  
 
Die zukünftige Versiegelung wird sich auf den Grundwasserhaushalt auswirken. Dem wird im 
Bebauungsplan durch die Vorgabe einer örtlich zu erfolgenden Versickerung wirksam entge-
gen gewirkt.  
 
Erhebliche Auswirkungen für die Schutzgüter Luft und Klima sind aufgrund der offenen Lage 
innerhalb eines weithin freien Landschaftsteilraumes, der einen guten Luftaustausch ermög-
licht, nicht erkennbar. Somit ist allenfalls eine bereichsweise geringfügige Erwärmung von 
versiegelten Flächen zu erwarten. Auswirkungen auf den umgebenden Temperatur- oder 
Klimahaushalt sind nicht gegeben.  
 
Das Schutzgut Landschafts(bild) ist von Bedeutung, siehe auch RROP 2000, das für den 
Bereich östlich von Bothmer ein Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft sowie für Erholung 
ausweist. Eine wirksame Eingrünung des Baugebiets ist unabdingbar. Zwar wird das Bauge-
biet nicht von einem ausgewiesenen überörtlichen Wander- oder Radweg unmittelbar be-
rührt, jedoch sind Beeinträchtigungen der Landschaft generell zu vermeiden, was für einen 
Fremdenverkehrsort, dessen Qualitäten vornehmlich auf seiner Natur und Landschaft fußen, 
besonders wichtig ist. 
 

                                                
3
 http://nibis.lbeg.de/cardomap3/ 
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Auswirkungen auf Kultur- oder Sachgüter sind nicht erkennbar, allerdings sind Bodendenk-
male in Bothmer zu erwarten. Hierauf wird gesondert hingewiesen (Begleitung durch einen 
Sachverständigen).   
 
Wechselwirkungen stellen sich vornehmlich zwischen den Schutzgütern Tiere / Pflanzen und 
Boden / Wasser ein, bedingt vor allem durch die Versiegelung, aber auch infolge von geplan-
ten Kompensationsmaßnahmen, die wiederum auch das Landschaftsbild betreffen.  
 
 
9.5 Eingriffsminderung 
 
Der Standort ist verkehrlich gut zu erschließen, ohne dass sich erhebliche nachteilige Wir-
kungen auf bereits bebaute Ortslagen einstellen. Letzteres gilt auch unter Berücksichtigung 
des planbedingten Mehrverkehrs im westlich angrenzenden bestehenden Baugebiet (B-Plan 
Nr. 33), da lediglich ca. zehn Grundstücke entstehen werden.  
 
Der vorgesehene vergleichsweise geringe Versiegelungsgrad, der die gemäß BauNVO zu-
lässigen Obergrenzen unterschreitet, und die örtliche Versickerung anfallenden Oberflä-
chenwassers reduzieren die Auswirkungen den Grundwasserkörper.  
 
 
9.6 Kompensation und Überwachung 
 
Ein Teil der Kompensationsflächen des Bebauungsplanes Nr. 33 bleibt von der Überplanung 
durch den hier vorliegenden Bebauungsplan Nr. 38 faktisch unberührt: Dies betrifft die sog. 
Maßnahmenfläche A im Nordosten (Bezeichnung gemäß B-Plan Nr. 33, Abb. 7, Seite 20 der 
Begründung), und den südöstlichen Teil der Maßnahmenfläche B (Flurstück 801 sowie östli-
cher Anschlussbereich im Übergang zum Baugebiet WA). Diese Flächen sind kein Eingriffs-
bereich.  
 
Die verbleibenden Flächen der Maßnahmenfläche B im Westen und Süden, werden dem 
künftigen Baugebiet zugeordnet. Zum Teil (auf 5 m Breite) werden die Flächen erhalten und 
stellen die künftige Randeingrünung dar. Zum Teil (Rad-/Fußweg und übriger Pflanzstreifen) 
werden die Flächen dem Baugebiet direkt zugeschlagen. Diese Flächen sind Teil des Ein-
griffsbereichs, auch die zu erhaltende Randeingrünung, da diese infolge ihrer reduzierten 
Breite an Wert verliert. Diese Flächen sind daher Bestandteil der folgenden Bilanzierung.  
 
Das Plangebiet ist ansonsten als Ackerland, hier Sandacker, AS, bzw. zum Teil als Intensiv-
grünland, GI gemäß v. Drachenfels anzusprechen und kann hinsichtlich der naturräumlichen 
Wertigkeit der Stufe 1 bzw. 2 (gemäß Modell des Nds. Städtetages 2008) zugeordnet wer-
den.  
 
Damit ergibt sich für das Plangebiet dieses Bebauungsplanes Nr. 38 folgende Ausgangswer-
tigkeit: 
 
332 m² Rad-/Fußweg, wasserdurchlässig befestigt, TF mit Wertstufe 1 
gemäß Städtetagsmodell            332 Wertpunkte 
126 + 586 + 885 m² = 1.597 m² überplante Kompensationsfläche, 
Feldhecke, HFM als Zielbiotop mit Wertstufe 3      4.791 Wertpunkte 
Verbleibende Fläche: 9.471 m² x W 1,54 =      14.207 Wertpunkte 
Summe Ausgangswert:                    19.330 Wertpunkte 
Gesamtfläche Eingriffsbereich:             ca. 11.400 m² 
 
 

                                                
4
 Es wird ein Mittelwert zwischen AS und GI angesetzt. 
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Planbedingt stellt sich die Situation wie folgt dar: 
 
Eingriffsbereich:         11.400 m² 
Versiegelung durch Bebauung: 9.860 x 0,3 (GRZ) =    2.958 m² x 0 WP =        0 Wertpunkte 
Überschreitung der GRZ nach § 19 (4) BauNVO =       1.479 m² x 0 WP =        0 Wertpunkte 
Öffentl. Verkehrsfläche: 1.100 m² zu 80% versiegelt:      880 m² x 0 WP =        0 Wertpunkte 
Öffentl. Verkehrsfläche: 1.100 m², 20% Grün / Graben:  220 m² x 1 WP =     220 Wertpunkte 
Öffentl. Grünfläche mit Fuß-/Radweg: 430 m² 
davon Weg, TF:              110 m² x 1 WP =     110 Wertpunkte 
davon Pflanzung, Siedlungsgebüsch, HSE           320 m² x 3 WP =     960 Wertpunkte 
Erhalt Feldgebüsch West-, und Südkante, reduzierte 
Breite, reduzierte Wertigkeit                                        = 885 m² x 2,5 WP = 2.213 Wertpunkte 
Neu angelegte Feldhecke, HFN, Nord- und Ostkante = 780 m² x    2 WP = 1.560 Wertpunkte 
Restfläche im Baugebiet, z.B. Scherrasen, GR, 
9.860 - 2.958 - 1.479 - 885 - 780      = 3.758 m² x    1 WP = 3.758 Wertpunkte 
Pflanzung von Bäumen: Grundstücke / Straße:  15 Stck. x 10 m² x 2 WP =    300 Wertpunkte  
Summe (Planungswert):         9.121 Wertpunkte 
 
Somit ergibt sich unter Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen im Geltungsbereich ge-
genüber der Ausgangswertigkeit ein Defizit von gerundet 10.200 Wertpunkten. Vorausset-
zung hierfür ist, dass insbesondere innerhalb der öffentlichen Grünflächen eine wirksame, 
mehrreihige Bepflanzung mit mind. zwei Wuchshorizonten und regelmäßig gesetzten Über-
hältern, Bäumen erster und zweiter Ordnung, entsteht, um die angesetzte Wertigkeit von 3 
Wertpunkten auch tatsächlich mittelfristig zu erreichen.  
 
Die o.g. Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs werden festgesetzt. Es werden Vorga-
ben zu Pflanzqualitäten und zur zeitlichen Durchführung gemacht, nur bezogen auf die Maß-
nahmen auf privaten Grundstücken. Für die öffentlichen Maßnahmen (Grünfläche und Stra-
ße) ist dies nicht erforderlich, da die Gemeinde selbst verantwortlich ist bzw. die Maßnahmen 
teilweise im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 33 schon durchgeführt wurden. 
 
Überwachung:  
Die Gemeinde Schwarmstedt überwacht die planbedingten Umweltauswirkungen. Dies be-
trifft die Entwicklung der Emissionen in der Nachbarschaft, insbesondere der Tierhaltung. 
Zudem überwacht die Gemeinde den dauerhaften Erhalt und die Pflege der Kompensati-
onsmaßnahmen auf den künftigen privaten Grundstücken.  
 
 
9.7 Externe Kompensation  
 
Südlich des Geltungsbereichs steht das Flurstück 306/7 für weitere Kompensationsmaß-
nahmen zur Verfügung (hier nicht einbezogen und bilanziell nicht berücksichtigt, es ist eine 
vertragliche Bindung vorgesehen). Es handelt sich ebenfalls um Ackerflächen mit einer Aus-
gangswertigkeit von 1 Punkt pro m². Diese Ausgangswertigkeit kann durch brachfallen las-
sen der Fläche, ggf. verbunden mit Initialpflanzungen, z.B. entlang der Ränder, um einen 
Zugang / Zutritt zu erschweren, um zwei Wertstufen angehoben werden. Demensprechend 
bedürfte es ca. 5.100 m² zusätzlicher Kompensationsfläche. Die Fläche ist verfügbar. Das 
Flurstück ist über 7.000 m² groß. 
 
 
9.8 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 
Um einem Bedarf an Wohnbauland für den Ortsteil Bothmer nachzukommen hat die Ge-
meinde Schwarmstedt Beschlüsse zur Aufstellung zweier Bebauungspläne gefasst. Für den 
hier vorliegenden B-Plan Nr. 38 werden Acker- und Grünlandflächen allgemeiner Bedeutung 
in Anspruch genommen.  
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Es werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, ca. zehn Wohngrundstü-
cke zu entwickeln. Die Erschließung erfolgt in Verlängerung der im Bebauungsplangebiet Nr. 
33 bestehenden Gemeindestraße.  
 
Die Überprüfung der Immissionen aus gewerblichen Tierhaltungsanlagen erbrachte keine 
der Planung entgegenstehenden Ergebnisse in Bezug auf Gerüche, Stäube und Bioaeroso-
le.  
 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind im Geltungsbereich oder standortnah (extern) 
kompensierbar. Dabei wird ein nicht unerheblicher Teil der durch den B-Plan Nr. 33 vorge-
sehenen Maßnahmen erhalten.  
 
Belange des Artenschutzes stehen der Planung nicht entgegen. Zwar besteht ein wenn auch 
eingeschränktes Lebensraumpotential für geschützte Arten, jedoch kann dieses standortnah 
mittels der geplanten externen Kompensationsmaßnahme ersetzt werden.  
 
 
 
Teil C 
 
10 Abwägung und Beschlussfassung 
 
Abwägung der zur ersten Auslegung, Jan. / Febr. 2014, vorgebrachten Einwände: 
Stellungnahmen im Rahmen der öfftl. Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB wurden nicht vor-
getragen.  
 
Seitens der Behörden äußerten sich der Landkreis Heidekreis und die Landwirtschaftskam-
mer: 
 
A) Landkreis Heidekreis:  
Zum Umgang mit dem Bebauungsplan Nr. 33 fand unter Bezug auf die Stellungnahme des 
Landkreises eine zusätzliche Abstimmung mit dem Landkreis Heidekreis unter anwaltlicher 
Beratung statt. Es wurde Übereinkunft erzielt, dass eine Änderung des B-Plans Nr. 33 nicht 
erforderlich ist, da keine verbindliche Festsetzung der externen Maßnahmen im B-Plan Nr. 
33 erfolgt ist. Die Ausführungen in der dortigen Begründung sind dafür unzureichend. Jedoch 
erfolgte eine klarere Abgrenzung der im B-Plan Nr. 33 gleichsam verbleibenden Kompensa-
tionsflächen sowie der durch den B-Plan Nr. 38 überplanten Flächen. Hierzu wurde die Be-
gründung ergänzt (Skizze). 
Die externen Maßnahmen des B-Plans 33 sind bereits durch die Gemeinde durchgeführt. 
Die Flächen dafür sind seinerzeit gesichert worden. Es besteht weder Anlass noch Erforder-
nis, diese Flächen erneut als Maßnahmenflächen festzusetzen, wie vom Landkreis ge-
wünscht. Die vorgenommene Festsetzung als Grünfläche sichert die durchgeführten Maß-
nahmen.  
Insofern steht das Vorgehen auch einer flächenhaften Zuordnung zu den Einzelplänen nicht 
entgegen, wie vom Landkreis moniert, gerade dazu dient ja auch die nachrichtliche Über-
nahme sowie klarstellend die ergänzte Begründung. Genauso bleibt auch die zeitliche Wirk-
samkeit bestehen: Die angesprochenen Grünflächen werden ja gerade nicht planerisch be-
rührt, sondern sichern die Kompensationsmaßnahmen und deren Wirkung. Dies gilt natürlich 
nicht für den Südrand, soweit er künftig WA wird. Hier berücksichtigt die Bilanzierung jedoch 
die zeitliche Komponente, wie vom Landkreis angemahnt, insofern, dass als Ausgangsan-
satz für den überplanten Teil der Maßnahmenfläche B des B-Plan Nr. 33 der Wertfaktor des 
Zielbiotops mit 3 berücksichtigt wird, der tatsächlich jedoch noch nicht gegeben ist. Unbe-
nommen dessen gilt:  
a) Die Gemeinde ist bemüht, die dem B-Plan 38 zuzuordnenden externen Kompensations-
maßnahmen auf dem Flurstück 306/7 zeitnah durchzuführen, d.h. möglichst vor Inanspruch-
nahme der Maßnahmenfläche B.  
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b) Ob und wieweit vorhandene Pflanzungen in der Maßnahmenfläche B tatsächlich abgängig 
sind oder nicht ggf. als künftige Wohngrundstückseingrünung genutzt werden, wird sich zei-
gen.   
Die konkrete Ausgestaltung der externen Kompensationsmaßnahme inkl. etwaiger Abgren-
zungen wird mit der Unteren Naturschutzbehörde gesondert abgestimmt. Da die Fläche nicht 
im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegt, können verbindliche Regelungen inner-
halb dieses Verfahrens nicht getroffen werden.  
 
Hinsichtlich der Immissionen aus Tierhaltung erfolgten fachgutachterliche Untersuchungen, 
die Eingang in die Planung / Begründung fanden.  
 
Der Hinweis auf den archäologischen Sachverständigen wurde in den allg. Hinweis I und die 
Begründung aufgenommen und insofern berücksichtigt.  
 
B) Landwirtschaftskammer, Uelzen: 
Die in den Unterlagen angesprochene Entwicklung hinsichtlich der gewachsenen Strukturen 
zwischen Wohnbebauung und Putenstallungen, die entgegengesetzt der Hauptwindrichtun-
gen liegen, wird von der Kammer aufgrund des bislang problemlosen Miteinanders – wie 
auch beschrieben – diesbezüglich ebenso gesehen.  
 
Die Kammer verweist jedoch darauf, dass durch die Neuplanung des Wohngebietes jegliche 
Beeinträchtigung des Tierhaltungsbetriebes, die speziell durch die Neuplanung verursacht 
werden bzw. würden, auszuschließen sind. Hierzu ist auszuführen: Die Gefahr einer Beein-
trächtigung / Einschränkung eines sich im Rahmen seiner Genehmigung bewegenden Tier-
haltungsbetriebs durch die neue Wohnnutzung ist nicht gegeben. Lediglich eventuelle künfti-
ge Tierhaltungsanlagen müssen die Lage der neuen Wohnbebauung berücksichtigen.  
 
Auf die zum Belang Tierhaltung zwischenzeitlich vorliegenden fachgutachterlichen Untersu-
chungen wird verwiesen.  
 
Abwägung der zur erneuten Auslegung: 
 
Stellungnahmen im Rahmen der öfftl. Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. mit § 4a Abs. 
3 BauGB wurden nicht vorgetragen. 
 
Seitens der Behörden äußerte sich der  
A) Landkreis Heidekreis: 
 
Naturschutz 
Der Landkreis Heidekreis weist ausdrücklich darauf hin, dass die externen bisher nicht be-
stimmten Kompensationsmaßnahmen nach Art und Umfang sowie konkreter Lage bis zum 
Satzungsbeschluss benannt werden müssen. Auch in einem eventuell vorgesehenen städte-
baulichen Vertrag ist dieses zu berücksichtigen. Ein städtebaulicher Vertrag über zu leisten-
de Kompensationsmaßnahmen macht bauleitplanerische Festsetzungen hierzu entbehrlich 
und ersetzt sie. Das heißt, der städtebauliche Vertrag hierzu muss die Umsetzung und den 
Erfolg der Ausgleichsmaßnahmen genauso sicher gewährleisten wie eine Festsetzung. 
 
Dies wird zur Kenntnis genommen. Die externe Kompensationsmaßnahme wird bis zum 
Satzungsbeschluss über einen städtebaulichen Vertrag gesichert. Im Rahmen dieses Ver-
trages wir die Maßnahme in Art und Umfang und konkreter Lage benannt und gesichert. Im 
Vorfeld wird diese Maßnahme mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Heide-
kreis abgestimmt.  
 
Die weiteren Hinweise dazu werden zur Kenntnis genommen. 
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Denkmalpflege 
Die Untere Denkmalschutzbehörde weist darauf hin, dass im Plangebiet mit dem Auftreten 
von Kulturdenkmalen zu rechnen ist. Aus denkmalfachlicher Sicht ist es erforderlich, den 
Erdarbeiten Prospektionen voranzustellen, die das Areal auf mögliche archäologische Bo-
denfunde überprüfen. Die archäologischen Arbeiten müssen durch einen Sachverständigen 
durchgeführt werden. Es wird darauf verwiesen, dass der Sachverständige das methodische 
Vorgehen mit der UDSchB und dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, Ge-
bietsreferat Lüneburg, (NLD) abstimmt. Es richtet sich nach den Vorgaben und den Doku-
mentationsrichtlinien der Denkmalfachbehörde. Die archäologischen Untersuchungen sind 
mindestens 2 Wochen vor Beginn schriftlich der UDSchB und dem NLD, Gebietsreferat Lü-
neburg anzuzeigen. Um Verzögerungen im zeitlichen Ablauf zu vermeiden, sollten Ausgra-
bungen mindestens 4 Wochen vor Beginn der Arbeiten durchgeführt werden.  
 
Die Hinweise dazu inklusive der Hinweise zu den verursacherbezogen zu tragenden Kosten  
werden zur Kenntnis genommen. Entsprechende Hinweise wurden bereits im Verfahrensver-
lauf in die Begründung und in den allg. Hinweisen aufgenommen. Konkret wird der Verursa-
cher mit der Unteren Denkmalschutzbehörde frühzeitig Kontakt aufnehmen und das weitere 
Vorgehen abstimmen.  
 
Der Hinweis auf den archäologischen Sachverständigen war bereits im Entwurf in den allg. 
Hinweis I und die Begründung aufgenommen worden. 
 
B) Die Telekom wies auf Leitungen im Plangebiet hin. Diese befinden sich im öfftl. Straßen-
raum bzw. dessen Verlängerung (Grünstreifen mit Fuß-/Radweg) und bedürfen insofern kei-
ner weiteren Berücksichtigung im Bebauungsplan. 
 
 
Die weiteren Behörden und sonstigen Träger öfftl. Belange trugen keine Hinweise, Anregun-
gen, Bedenken vor, so dass die Endfassung des Bebauungsplans der (erneuten) Entwurfs-
fassung vollständig entspricht.  
 
 
Beschlussfassung:  
Die vorliegende Begründung des Bebauungsplanes Nr. 38 „Johann Caspar Weg“ im OT 
Bothmer wurde vom Rat der Gemeinde Schwarmstedt in seiner Sitzung am 02.02.2017 be-
schlossen. 
 
Schwarmstedt, den 16.02.2017  
 
 
                      L. S. 
gez. Schiesgeries                                                                                           gez. Gehrs 
 Bürgermeisterin        Gemeindedirektor 
  
 
Zusammenstellung: H&P, Laatzen,  
August 2016 
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Anlage 1 
 
Ansiedlungsentwurf H&P, Laatzen, Juni 2013 - ausgewählte Variante 
 
 

 
  
(maßstabslos verkleinert) 
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Anlage 2 
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1. Aufgabenstellung 

Die Samtgemeinde Schwarmstedt plant im Rahmen der Bebauungspläne Nr. 38 und Nr. 39 die 

Ausweisung von Wohngebieten in der Ortschaft Bothmer. Da sich in der Ortschaft Betriebe mit 

Tierhaltung befinden, wurde die GEO-NET Umweltconsulting GmbH von der Samtgemeinde 

Schwarmstedt beauftragt zu den Geruchs- und Staubimmissionen durch die relevanten Stallanla-

gen der Betriebe Stellung zu nehmen. 

2 Anlagen- und Betriebsbeschreibung 

2.1 Örtliche Lage 

Zur Beurteilung der örtlichen Verhältnisse fand am 27.05.2015 eine Ortsbesichtigung statt. Die 

Ortschaft Bothmer liegt im Leinetal nördlich der Gemeinde Schwarmstedt. Die geplanten Neubau-

gebiete grenzen östlich bzw. nördlich an die bereits bestehende Bebauung an. Die Freiflächen 

zwischen den Bebauungsplangebieten und den landwirtschaftlichen Betrieben werden weitestge-

hend landwirtschaftlich genutzt.  

Im Rahmen des Ortstermins wurden die für die Immissionssituation im Bereich der B-Plangebiete 

wesentlichen landwirtschaftlichen Betriebe Heins und Küster besichtigt. Einen Überblick über die 

örtlichen Verhältnisse und die Lage der Betriebe mit Tierhaltung gibt Abbildung 2.1. 

 
Abbildung 2.1: Bothmer, örtliche Lage: Die roten Flächen kennzeichnet die Geltungsbereiche der Bebau-

ungspläne Nr. 38 und Nr. 39. Die für die Immissionssituation relevanten Stallanlagen sind farbig 
gekennzeichnet. 
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2.2  Betriebsbeschreibung landwirtschaftlicher Betrieb Heins 

Der landwirtschaftliche Betrieb Andre Heins, Steindammweg 1, ist ein Vollerwerbsbetrieb mit 

Schweinezucht und Ferkelaufzucht. Auf der Hofstelle werden insgesamt 114 Zuchtsauen gehal-

ten. Die Ferkel werden nach dem Absetzen bis zu einem Gewicht von etwa 25 kg aufgezogen und 

dann verkauft. Die 3 Stallanlagen des Betriebes liegen etwa 280 m westlich der B-Plangebiete (s. 

Abb.1). Zwischen der Hofstelle und den geplanten Neubaugebieten liegen Wohnhäuser der Ort-

schaft Bothmer. Abbildung 2.2 zeigt die emissionsrelevanten Stallgebäude des Betriebes Heins. 

Auf der Hofstelle am Steindammweg 1, werden nach Angaben von Herrn Heins in den Stallge-

bäuden 1 und 2 bis zu 240 Aufzuchtferkel gehalten. In Stall 2 befinden sich weiterhin 31 Abferkel-

plätze. Auf dem Grundstück auf der gegenüberliegenden Seite der Bothmerschen Straße können 

in Stall 3 insgesamt 114 Zuchtsauen, 50 Jungsauen sowie 160 Aufzuchtferkel untergebracht wer-

den. Hier befinden sich zusätzlich weitere 20 Abferkelplätze.  

Alle Tiere werden nach Angaben von Herrn Heins auf Gülle gehalten. Angrenzend an Stall 3 be-

findet sich ein abgedeckter Güllebehälter. Die drei Ställe werden zwangsbelüftet, eine Freisetzung 

der Stallabluft erfolgt jeweils durch Kamine oberhalb des Dachniveaus. 

 
Abbildung 2.2: Lage der Emissionsquellen des landwirtschaftlichen Betriebes Heins. 

 

Tabelle 2.1 fasst die Tierplätze der Stallungen des Betriebes Heins zusammen. 
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Stall Belegung 
GV  

pro Tierplatz 
Anzahl 

Tierplätze 
GV  

gesamt 
Belüftung 

1 
Aufzuchtferkel bis 25 kg 0,03 140 4,2 

Kamin,  
Quellhöhe5 m Abferkelplätze 

(Absetzen nach 4 Wochen) 0,45 31 14 

2 Aufzuchtferkel bis 25 kg 0,03 100 3 
Kamin, 

Quellhöhe 8 m 

3 

Aufzuchtferkel bis 25 kg 0,03 160 4,8 

Kamin, 
Quellhöhe  

13,5 m 

Abferkelplätze 
(Absetzen nach 4 Wochen) 

0,45 20 9 

Zuchtsauen 0,3 114 34,2 

Jungsauen 0,12 50 6 

* 1 GV entspricht einer Tierlebendmasse von 500 kg 

Tabelle 2.1: Stallbelegungen landwirtschaftlicher Betrieb Heins. 

Für die Emissionsprognose wird pessimistisch angenommen, dass alle Abferkelplätze permanent 

belegt sind, aber weiterhin 114 Zuchtsauen in Stalleinheit 3 untergebracht sind. In der Ausbrei-

tungsrechnung werden somit insgesamt Emissionen von 165 Sauen statt der tatsächlich gehalte-

nen 114 Zuchtsauen berücksichtigt.  
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2.3 Betriebsbeschreibung Putenmastanlage Küster 

Der landwirtschaftliche Betrieb Uwe Küster, ist ein landwirtschaftlicher Vollerwerbsbetrieb mit Pu-

tenmast. Die Stallanlagen in denen insgesamt 12.000 Putenhähne und 9.000 Putenhennen ge-

mästet werden liegen im Außenbereich an der Schulstraße, etwa 450 m östlich des B-Plangebiets 

38 (s. Abb. 2.1).  

Die Tiere werden in 5 sogenannten Louisianaställen gehalten. Die Luftzufuhr erfolgt bei diesem 

Stalltyp über die halboffenen Längsseiten und kann je nach Witterung und Temperatur durch Ja-

lousien gesteuert werden. Die Abluft wird im Wesentlichen über Firstöffnungen freigesetzt. Bei 

Wärmebelastung wird der Luftwechsel im Stall durch Lüfter im Dachraum unterstützt. Abbildung 

2.3 zeigt den Lageplan der Stallungen. 

 
Abbildung 2.3: Stallanlagen des landwirtschaftlichen Betriebes Küster. 

In den Ställen 1 bis 4 werden jeweils 3.000 Putenhähne gehalten, Stall 5 dient als Aufzucht- und 

Hennenstall. Zu Mastbeginn werden insgesamt 21.000 Küken in Stall 5 aufgestallt. Nach 4 Wo-

chen erfolgt eine Aufteilung der Hähne auf die 4 Hahnenställe, während den Hennen ab der 5. 

Woche der gesamten Stallraum der Anlage 5 zur Verfügung steht. Die Hennen werden nach etwa 

15 Wochen geschlachtet, während die größer werdenden Hähne durchschnittlich bis zum Ende 

der 19. Woche gemästet werden.  

Nach Angaben von Herrn Küster kann für die Stallanlagen im Mittel folgender Mastverlauf ange-

nommen werden:  
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Nach einem etwa 15 wöchigen Mastdurchgang in der Stallanlage 5 (Aufzucht- und Hennenstall), 

erfolgt kurzfristig eine komplette Entmistung des Stalles. Der Festmist wird zeitnah von der Anlage 

transportiert. Anschließend erfolgt eine Desinfizierung des Stalles, nach der der Stall über einen 

Zeitraum von 2�3 Wochen leer steht bis er mit neuen Küken belegt wird. Nach der 19. Woche 

werden die Hähne aus den Ställen 1-4 geschlachtet. Auch die Hahnenställe werden kurzfristig 

entmistet und desinfiziert und stehen etwa 2-3 Wochen leer, bis die mittlerweile 4 Wochen alten 

Küken aus dem Aufzuchtstall auf die Hahnenställe verteilt werden. Aus diesem Betriebsablauf 

ergeben sich nach Angaben von Herrn Küster etwa 2,7 Mastdurchgänge pro Jahr. 

Abbildung 2.4 verdeutlicht schematisch den Mastverlauf wie er in den Ausbreitungsrechnungen 

abgebildet wird. Zur Berücksichtigung der kurzfristigen Entmistung der Ställe wird in den Berech-

nungen eine zusätzliche Woche mit Stallemissionen berücksichtigt. Leerstandszeiten werden je-

weils nur für 2 Wochen angenommen, so dass sich daraus 3 Mastdurchgänge pro Jahr ergeben. 
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Abbildung 2.4: Schematischer Mastverlauf für die Emissionsberechnungen. 

Tabelle 2.2 fasst die Belegungen der Stallungen des Betriebes Küster und die in den Ausbrei-

tungsrechnungen berücksichtigten Emissionszeiten zusammen. 
 

Stall Belegung 
Anzahl 

Tierplätze 
GV  

pro Tierplatz 
GV  

gesamt 
Emissionsdauer 

pro Jahr 
Belüftung 

1 Putenhähne 3.000 0,0222 66,6 7776 h 

Louisianaställe 

2 Putenhähne 3.000 0,0222 66,6 7776 h 

3 Putenhähne 3.000 0,0222 66,6 7776 h 

4 Putenhähne 3.000 0,0222 66,6 7776 h 

5 
Putenküken 21.000 0,0022 46,2 2016 h 

Putenhennen 9.000 0,0125 112,5 5880 h 

* 1 GV entspricht einer Tierlebendmasse von 500 kg 

Tabelle 2.2: Stallbelegung landwirtschaftlicher Betrieb Küster. 
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Nach Angaben von Herrn Küster, werden alle Stallungen jeden 2. Tag per Hand eingestreut. Im 

Gegensatz zu einem Befahren mit Maschinen vermeidet diese Vorgehensweise unnötige Unruhe 

im Stall, die stets mit höheren Emissionen verbunden ist. Bei einem Einstreuen per Hand entste-

hen weiterhin deutlich geringere Staubemissionen als bei maschinellen Einstreuverfahren.  

Die Hahnenställe 1 � 4 verfügen neben der Belüftungsanlage zusätzlich über eine Sprühkühlung. 

Bei Temperaturen über 23 °C werden Lüftungsanlage und Sprühanlage aktiviert. Über zwei Hoch-

druckwasserleitungen oberhalb des Scharrraumes wird Wasser in feinste Tröpfchen vernebelt und 

über die Tiere versprüht. Durch die Verdunstungskälte kann die Wärmebelastung der Tiere ge-

mindert werden. Gleichzeitig vermindert die Befeuchtung des Untergrundes die höheren Stau-

bentwicklungen während der Sommermonate. Gesteuert über Messungen der Luftfeuchtigkeit im 

Stallraum wird die Sprühkühlung wieder eingestellt, um ein Erkälten der Tiere und eine zu starke 

Befeuchtung des Untergrundes zu verhindern. Die Sprühkühlung stellt eine effektive Maßnahme 

zur Minderung von Staubemissionen während der Sommermonate dar.  

Alle Maßnahmen zur Minderung der Staubemissionen tragen auch zu einer Minderung der Emis-

sionen an Bioaerosolen bei. 
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3 Emissionsprognose 

Für die nachfolgenden Immissionsprognosen müssen zunächst die zu erwartenden Emissionen an 

Gerüchen und Stäuben durch die Stallanlagen der Betriebe bestimmt werden. Da für landwirt-

schaftliche Betriebe der gegebenen Art ausreichend Emissionsfaktoren aus der Literatur vorlie-

gen, kann auf Messungen der Emissionen an den Stallungen verzichtet werden. 

Aus zahlreichen Untersuchungen an verschiedenen Stallanlagen ist bekannt, dass die spezifi-

schen Emissionen von Stallanlagen tages- und jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen. Wei-

tere Parameter für die tatsächlichen Emissionen sind darüber hinaus die Haltungsverfahren, die 

Art der Fütterung, die Lüftungstechnik oder die Sauberkeit im Stall. Zudem liegen die spezifischen 

Emissionen für Jungtiere häufig höher als für ältere Tiere. Messwerte für Geruch-, Staub- oder 

Bioaerosolemissionen aus einzelnen Stallanlagen weisen deshalb große Streubreiten auf.  

 

3.1 Geruchsemissionen 

Die Geruchsemissionen werden auf Grundlage der VDI Richtlinie 3894 Bl.1 bestimmt (VDI, 2011). 

Die der Ausbreitungsrechnung zu Grunde gelegten Geruchsemissionen der Betriebe sind im Fol-

genden in Tabellen zusammengefasst. 

Geruchsemissionen Betrieb Heins: 

Stall Belegung 
GV*  

gesamt 

spezifische 
Emissionen in 

GE*/(s GV) 

Emissions-
massenstrom 

in GE/s 

Emissionen  
gesamt pro Stall 

in GE/s 

Quell-
geometrie 

1 
140 Aufzuchtferkel  4,2 75 315 

525 Volumen-
quelle 0-8 m 31 Abferkelplätze 14 15 210 

2 100 Aufzuchtferkel  3 75 225 225 Volumen-
quelle 0-5 m 

3 

160 Aufzuchtferkel  4,8 75 360 

1.479 Volumen-
quelle 0-13 m 

20 Abferkelplätze 9 15 135 

114 Zuchtsauen 34,2 20 684 

50 Jungsauen 6 50 300 

* GE = Geruchseinheit 

Tabelle 3.1: Geruchsemissionen landwirtschaftlicher Betrieb Heins: Stallungen. 

Relevante kontinuierliche Emissionen sind aus dem abgedeckten Güllebehälter nicht zu erwarten. 

Für die Einfüllöffnung werden Emissionen für 1 m² einer freien Gülleoberfläche von 5 GE/(m² s) 

(gemäß VDI 3894 Blatt 1) berücksichtigt.  
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Für alle Quellen werden ganzjährige Emissionen, entsprechend einer Emissionsdauer von 8760 

Stunden pro Jahr, angenommen.  

 

Geruchsemissionen Betrieb Küster: 

Stall Belegung Anzahl 
GV  

gesamt 

spezifische 
Emissionen in 

GE*/(s GV) 

Emissions-
massenstrom 

in GE/s 

Emissionsdauer 
pro Jahr 

1 Putenhähne 3.000 66,6 32 2.131 7776 h 

2 Putenhähne 3.000 66,6 32 2.131 7776 h 

3 Putenhähne 3.000 66,6 32 2.131 7776 h 

4 Putenhähne 3.000 66,6 32 2.131 7776 h 

5 
Putenküken 21.000 46,2 32 1.478 2016 h 

Putenhennen 9.000 112,5 32 3.600 5880 h 

* GE = Geruchseinheit 

Tabelle 3.2: Geruchsemissionen landwirtschaftlicher Betrieb Küster. 

Die Emissionen werden über Volumenquellen mit einer vertikalen Ausdehnung von 0 � 6 m freige-

setzt. 

 

Gemäß GIRL 2008 sind die Immissionen der einzelnen Tierarten mit einem Gewichtungsfaktor f 

zu multiplizieren, der die Geruchsqualität berücksichtigt. Der Gewichtungsfaktor beschreibt ähnlich 

dem hedonischen Faktor (siehe z.B. VDI RL. 3474) das Belästigungspotential von Gerüchen, um 

zu berücksichtigen, dass unangenehme Gerüche bereits bei geringen Intensitäten außerordentlich 

belästigend wirken können. Neutrale Gerüche haben die größte Akzeptanz, auch bei stärkeren 

Geruchsintensitäten. Gemäß GIRL wird für Schweine ein Gewichtungsfaktor von 0,75 und für Pu-

ten eine Faktor von 1,5 verwendet. 
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3.2 Staubemissionen 

Die Emissionen für Schwebstaub (PM10, Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser < 10 

µm) 1, werden auf Grundlage der VDI Richtlinie 3894 bestimmt. Für Feinstaub (PM2.5, Partikel mit 

einem aerodynamischen Durchmesser < 2,5 µm) werden in der Richtlinie keine Emissionsfaktoren 

genannt. Bislang liegen nur wenige Messungen zur Größenverteilung der aus Tierhaltungsanlagen 

emittierten Partikel vor. Die meisten Untersuchungen wurden an Geflügelställen durchgeführt. In 

der VDI Richtlinie 4251 Blatt 3 (2013) werden Ergebnisse aus einzelnen Messungen zum Größen-

spektrum der aus Stallanlagen emittierten Bioaerosole aufgeführt. Die dort zitierten Arbeiten bzw. 

aufgelisteten PM2.5 Anteile an den Gesamtemissionen werden als Anhaltswerte für die Emissi-

onsprognose verwendet.  

Staubemissionen Betrieb Heins: 

Gemäß der VDI Richtlinien 3894 Bl.1 kann für Emissionen aus der Schweinehaltung ein PM10 

Anteil am Gesamtstaub von 40% angenommen werden. Für Feinstaub (PM2.5, Partikel mit einem 

aerodynamischen Durchmesser < 2,5 µm) werden in der Richtlinie keine Emissionsfaktoren ge-

nannt. Gemäß einer Untersuchung des bayrischen Landesamtes für Umwelt (LfU, 2011) an 

Schweineställen gehören die PM10 Emissionen aus der Schweinehaltung vorwiegend der 

Feinstaubfraktion PM2,5 an. In der Ausbreitungsrechnung wird daher angenommen, dass sich die 

gesamte PM10 Staubfraktion aus PM2,5 Partikeln zusammensetzt.  

Stall Belegung 

Emissionsfaktor 
PM10 in 

kg /(Jahr und Tier-
platz) 

Pm10 
Emissionen 

in kg/a 

Pm10 
Emissionen 

pro Stall in g/s 

PM2,5 
Emissionen 

pro Stall in g/s 

1 
140 Aufzuchtferkel  0,08 11,2 

0,000513 0,000513 
31 Abferkelplätze 0,16 4,96 

2 100 Aufzuchtferkel  0,08 8,0 0,0002537 0,0002537 

3 

160 Aufzuchtferkel  0,08 12,8 

0,001466 0,001466 
20 Abferkelplätze 0,16 3,2 

114 Zuchtsauen 0,16 18,24 

50 Jungsauen 0,24 12,0 

Summe Emissionen Schwebstaub (PM10) 70,4 kg/a bzw. 0,008 kg/h  

Summe Emissionen Gesamtstaub : 176 kg/a bzw. 0,02 kg/h  

Tabelle 3.3: Staubemissionen der Stallungen des Betriebes Heins (gemäß VDI 3894). 

                                                      

1 Teilchen, die einen größenselektierenden Lufteinlass passieren, der für einen aerodynamischen Durchmesser von 10 
µm eine Abscheidewirksamkeit von 50 % hat (Definition nach RL 1999/30/EG). 
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Staubemissionen Betrieb Küster: 

Gemäß der VDI Richtlinien 3894 Bl.1 kann für Staubemissionen aus der Putenhaltung ein PM10 

Anteil am Gesamtstaub von 30% angenommen werden. In der VDI Rl 4251 Blatt 3 wird für PM2.5 

aus der Hähnchenmast, der Legenhennenhaltung bzw. der Junghennenaufzucht ein Anteil von 

14% an den Gesamtstaubemissionen, bzw ein Anteil von 25% an den PM10 Emissionen genannt. 

Für die Staubemissionen aus der Putenhaltung wird hier ein Anteil von 50 % an den PM10 Emis-

sionen der Stallungen angenommen. 

Stall Belegung Anzahl 

Emissionsfaktor 
PM10 in 

kg /(Jahr und 
Tierplatz) 

Emissionen 
in kg/a 

(bei Dauerbe-
legung) 

Pm10 
Emissionen 

in g/s 

PM2,5 
Emissionen 

in g/s 

Emissions-
dauer  

pro Jahr 

1 Putenhähne 3.000 0,24 720 0,02283 0,011415 7776 h 

2 Putenhähne 3.000 0,24 720 0,02283 0,011415 7776 h 

3 Putenhähne 3.000 0,24 720 0,02283 0,011415 7776 h 

4 Putenhähne 3.000 0,24 720 0,02283 0,011415 7776 h 

5 
Putenküken 21.000 0,021 441 0,013984 0,006992 2016 h 

Putenhennen 9.000 0,09 810 0,025685 0,0128425 5880 h 

Summe Emissionen Schwebstaub (PM10)  3.202 kg/a bzw. 0,3 kg/h  

Summe Emissionen Gesamtstaub 10.672 kg/a bzw. 1,22 kg/h  

Tabelle 3.4: Staubemissionen der Stallungen des Betriebes Küster. 

Bei den in der VDI Richtlinie 3894 aufgeführten Emissionsfaktoren handelt es sich um durch-

schnittliche Werte aus der Putenmast.  

In der Richtlinie wird als mögliche Maßnahme zu Vermeidung unnötiger Staubemissionen unter 

anderem das Einstreuen per Hand genannt, wie es in dem Betrieb Küster praktiziert wird. Als 

Möglichkeit den Staubgehalt der Stallluft zu mindern wird die Sprühvernebelung von Wasser ange-

führt, wie sie in den Hahnenställen eingesetzt wird.  

Durch die Betriebsführung und die technische Ausstattung der Stallungen kann angenommen 

werden, dass die tatsächlichen Staubemissionen der Putenställe unter den in der Richtlinie als 

Konventionswerte genannten, durchschnittlichen Emissionen von Putenmastställen liegen.  
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4 Ausbreitungsrechnung und Wetterdaten 

Die Ausbreitungsrechnungen wurden mit dem TA-Luft konformen Modell LASAT Version 3.2 im 

AUSTAL2000 Modus durchgeführt, das den Anforderungen der VDI Richtlinie 3945 Blatt 3 bzw. 

der VDI Richtlinie 3788 (Blatt 1) entspricht. Gemäß den Vorgaben der TA-Luft wird für die Beurtei-

lung das Immissionsniveau in 1,5 m Höhe ausgewertet.  

Bei einer horizontalen Auflösung des Modellgebietes von 10 m x 10 m, beträgt die vertikale Git-

terweite der untersten Schichten 3 m. Die ausgewertete Immissionshöhe liegt bei 1,5 m. Da eine 

Beurteilung des direkten Nahbereiches (Distanz zur Stallung < 100 m) nicht gefordert ist, wurden 

Gebäude in der Ausbreitungsrechnung nicht explizit berücksichtigt. Der Einfluss von Bebauung 

und Vegetation auf das Windfeld wird durch die Vorgabe einer Rauhigkeitslänge parametrisiert. 

Entsprechend dem Corinekataster beträgt die mittlere Rauhigkeitslänge des Rechengebietes, das 

Bebauung und landwirtschaftliche Freiflächen einschließt, 0,2 m. Die landwirtschaftlich genutzten 

Flächen im Umfeld der Putenställe weisen eine niedrigere Rauhigkeit auf. Da sich im Nahbereich 

der Stallungen aber Bäume und Sträucher befinden, ist die Annahme einer Rauhigkeitslänge von 

0,2 m auch für die Anströmung dieser Quellen sinnvoll. Die Anemometerposition wurde in den 

Nullpunkt des Rechengebietes gelegt. 

Wetterdaten 

Gemäß Anhang 3 der TA-Luft sollen Ausbreitungsrechnungen auf Grundlage einer repräsentati-

ven meteorologischen Zeitreihe, in der Wind- und Turbulenzdaten als Stundenmittel über ein Jahr 

vorliegen, durchgeführt werden. Durch die Verwendung einer Zeitreihe können zeitabhängig und 

damit unter bestimmten Ausbreitungsbedingungen emittierende Quellen berücksichtigt werden. 

Die meteorologischen Daten werden als Stundenmittelwerte über den Zeitraum eines Jahres vor-

gegeben.  

Da für den Standort direkt keine Winddaten vorliegen, wurde nach eine Überprüfung der Über-

tragbarkeit die Ausbreitungsklassenzeitreihe des repräsentativen Jahres 2009 der Messstation 

Soltau des Deutschen Wetterdienstes verwendet. Abbildung 3 zeigt eine statistische Auswertung 

der Wetterdaten.  
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Abbildung 4.1: Statistische Auswertung der Wetterdaten der Station Soltau im Jahr 2009 nach Richtungs-

sektoren: Windrichtungsverteilung: schwarze Striche im Inneren � Geschwindigkeitsklassen: In-
nerer Kreis mit Grüntönen, hellgrün: Geschwindigkeiten < 2,3m/s � Stabilitätsklassen: Äußerer 
Kreis, blau: stabile Schichtungen, gelb: neutrale Schichtungen, rot: labile Schichtungen. 
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5 Ermittlung und Beurteilung der Geruchswahrnehmungen  

In der Umwelt können Geruchsbelästigungen vor allem durch Luftverunreinigungen aus Chemie-

anlagen, Abfallbehandlungsanlagen oder durch die Landwirtschaft verursacht werden. Die Beurtei-

lung dieser Belästigungen bereitet besondere Schwierigkeiten, da diese in der Regel nicht wie die 

Massenkonzentrationen luftverunreinigender Stoffe mit Hilfe physikalisch-chemischer Messverfah-

ren objektiv nachgewiesen werden können. Da Geruchsbelästigungen meist schon bei sehr nied-

rigen Stoffkonzentrationen und ebenso durch ein Zusammenwirken verschiedener Substanzen 

hervorgerufen werden, ist ein Nachweis mittels physikalisch-chemischer Messverfahren äußerst 

aufwendig. Hinzu kommt, dass die belästigende Wirkung von Geruchsimmissionen sehr stark von 

der Sensibilität und der subjektiven Einstellung der Betroffenen abhängt. 

5.1 Beurteilungsgrundlage 

Einer Beurteilung der Geruchssituation erfolgt nach der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL 

2008), in der die Verfahren für die Ermittlung der Geruchsbelastung sowie Immissionswerte fest-

gelegt sind.  

Eine Geruchsimmission ist nach der GIRL zu beurteilen, wenn sie nach ihrer Herkunft aus Anla-

gen erkennbar, d.h. abgrenzbar ist gegenüber Gerüchen aus dem Kraftfahrzeugverkehr, dem 

Hausbrandbereich, der Vegetation, landwirtschaftlichen Düngemaßnahmen oder ähnlichem. Sie 

ist in der Regel als erhebliche Belästigung zu werten, wenn die Gesamtbelastung IG die in der 

nachfolgenden Tabelle angegebenen Immissionswerte IW überschreitet.  

 Wohn-/Mischgebiete Gewerbe-/Industriegebiete Dorfgebiete 

IW 0,10* 0,15* 0,15* 
*Die Häufigkeiten 0,10 bzw. 0,15 entsprechen 10 % bzw. 15 % der Jahresstunden. 

Tabelle 5.1:  Immissionswerte gemäß Geruchsimmissions-Richtlinie  

���� �������	
���������������� ��	����������������
��� ������������������	
en, die durch Tierhal-

tungsanlagen verursacht werden. Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vorrüberge-

hend aufhalten, sind entsprechend den Grundsätzen des Planungsrechtes den einzelnen Spalten 

der Tabelle 5.1 zuzuordnen.  

Gemäß Einzelfallregelung kann von den zuständigen Behörden, soweit es der örtlichen Situation 

angemessen ist, auch ein anderer Immissionswert festgelegt werden.  

Die Immissionswerte gelten nur in Verbindung mit den in der GIRL festgelegten Verfahren zur 

Ermittlung der Kenngrößen für die Geruchsimmissionen. 

In dem vorliegenden Fall wird die Geruchsbelastung mittels Ausbreitungsrechnung ermittelt. Für 

eine Beurteilung der Geruchssituation im Bereich der geplanten Wohngebiete sind Emissionen der 

landwirtschaftlichen Betriebe Heins und Küster relevant.  
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5.2 Beurteilungsgebiet und Beurteilungsflächen 

Das Beurteilungsgebiet erstreckt sich in diesem Fall über die beiden B-Plangebiete und die daran 

angrenzende Bebauung. Das Rechengebiet schließt bei einer Größe von 720m x 1330m die bei-

den landwirtschaftlichen Betriebe und die beurteilungsrelevanten B-Plangebiete ein. 

Gemäß Geruchsimmissions-Richtlinie sind Beurteilungsflächen quadratische Teilflächen des Beur-

teilungsgebietes, deren Seitenlänge bei weitgehend homogener Geruchsbelastung 250 m beträgt. 

Eine Verkleinerung der Beurteilungsfläche soll gewählt werden, wenn außergewöhnlich ungleich-

mäßig verteilte Geruchsimmissionen auf Teilen von Beurteilungsflächen zu erwarten sind. Im Ein-

zelfall ist eine Betrachtung von Punktwerten zulässig. Beurteilungsflächen sind nur dort festzule-

gen, wo sich Menschen nicht nur vorübergehend aufhalten. Auf Grund der Strukturierung des 

Beurteilungsgebietes und der Gradienten in den Geruchswahrnehmungshäufigkeiten werden Be-

urteilungsflächen mit einer Seitenlänge von 100 m gewählt. 

5.3 Ermittlung der Geruchsbelastung 

Mit dem Modell wurden jeweils für 10 m x 10 m große Gitterzellen Wahrnehmungshäufigkeiten 

bestimmt. Die Immissionshöhe beträgt 1,5 m. Aus den Punktwerten wurden gemäß den Vorgaben 

der GIRL Flächenmittel der Wahrnehmungshäufigkeiten berechnet.  

Da die beurteilungsrelevanten Flächen nicht in unmittelbarer Nähe der Stallgebäude liegen, wur-

den in der Ausbreitungsrechnung Gebäude nicht explizit aufgelöst. Die wesentlichen Emissions-

quellen wurden als Volumenquellen vorgegeben. Eine Beurteilung der Geruchssituation im direk-

ten Nahbereich der Emissionsquellen ist somit nicht belastbar, hier werden keine Werte 

ausgewiesen. 

Abbildung 4 zeigt die mit dem Modell LASAT ermittelten Flächenmittelwerte der Geruchswahr-

nehmungshäufigkeiten. Die statistische Unsicherheit der berechneten Flächenmittelwerte liegt bei 

0,1 % der Jahresstunden.  

Die gemäß GIRL zu beurteilenden Flächenmittelwerte liegen im Bereich der geplanten Wohnge-

biete bei Werten unter 0,10, entsprechend Wahrnehmungshäufigkeiten in weniger als 10 % der 

Jahresstunden. Der Immissionswert von 0,10 für Wohngebiete kann hier eingehalten werden.  
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Abb.5.1: Geruchswahrnehmungshäufigkeiten in % der Jahresstunden. Die eingetragenen Zahlenwerte 

entsprechen den Flächenmittelwerten der Wahrnehmungshäufigkeiten auf den jeweiligen 
Rasterflächen. 

5.4  Einzelfallbetrachtung 

Im Rahmen der Einzelfallprüfung nach GIRL sollen die Besonderheiten des Einzelfalls überprüft 

werden, um festzustellen, ob aufgrund atypischer Bedingungen ggf. andere Bewertungsmaßstäbe 

anzusetzen sind als die oben zitierten Immissionswerte.  

In diesem Fall ist festzustellen, dass die Art der hier zu betrachtenden Gerüche aus der Tierhal-

tung in den zu erwartenden Konzentrationen als nicht Ekel oder Übelkeit auslösend einzustufen 

sind und keine überdurchschnittlichen Emissionen aus sonstigen Emissionsquellen wie Hausbrand 

oder Kfz-Verkehr zu erwarten sind. Somit besteht kein Anlass, niedrigere Immissionswerte als die 

in der GIRL mit Erläuterungen genannten anzusetzen. 
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6 Ermittlung und Beurteilung der Staubbelastung 

6.1 Beurteilungsgrundlage 

Als Immissionskenngrößen für luftgetragene Partikel werden in der TA-Luft 2002 und der 39. 

BImSchV vom August 2010 zum Schutz der menschlichen Gesundheit Jahres-  und ein Tages-

Immissionswerte mit zulässigen Überschreitungshäufigkeiten genannt. Für nicht gefährdenden 

Staub ist ein Depositions-Jahreswert zum Schutz vor erheblichen Nachteilen oder Belästigungen 

festgelegt.  

In der 39. BImSchV werden auch für die lungengängigen Partikel mit einem aerodynamischen 

Durchmesser von weniger als 2,5 µm (Feinstaubfraktion PM2.5) Grenz- und Zielwerte für den Mit-

telungszeitraum von einem Jahr festgelegt. In der folgenden Tabelle sind die beurteilungsrelevan-

ten Immissionsgrenzwerte aufgelistet. 

Schadstoff-
komponente 

Mittelungs- 
zeitraum 

Wert 
Zulässige 

Überschreitungen 
Schutzgut /  
Schutz vor 

PM10
 
 

Tagesmittel 50 µg/m³ 35 x 

Schutz der 
menschlichen Ge-

sundheit 

Jahresmittel 40 µg/m³ � 

PM2.5 Jahresmittel 

25 µg/m³:   
    Grenzwert ab 2015 

20 µg/m³:   
      Zielwert ab 2020  

� 

nicht gefährdender 
Staub (Deposition) Jahresmittel 0,35 g/(m² d) - 

erhebliche Nach-
teile /  

Belästigungen 

Tabelle 7.1:  Beurteilungsmaßstäbe zum Schutz der menschlichen Gesundheit und zum Schutz vor erhebli-
chen Nachteilen für die Luftschadstoffkomponenten PM10, PM2.5 und Gesamtstaub nach 
39. BImSchV (2010) und TA-Luft 2002. 

Die Immissionskenngrößen werden mittels Ausbreitungsrechnung gemäß TA-Luft 2002 ermittelt. 

Bagatellmassenstrom 

Eine Bestimmung der Immissionskenngrößen ist nach TA-Luft nicht erforderlich wenn die unter Nr 

4.6 genannten Bagatellmassenströme eingehalten werden. Die Bagatellmassenströme beziehen 

sich auf eine gefasst Ableitung der Emissionen über Schornsteine. Bei diffusen Emissionen sind 

10% der genannten Werte als Bagatellmassenstrom anzunehmen.  

Schadstoff 
Bagatellmassenstrom 

Ableitung über Schornstein 
Bagatellmassenstrom 

diffuse Emissionen 

nicht gefährdender Staub 1 kg/h 0,1 kg/h 

Tabelle 7.2:  Bagatellmassenströme nach TA-Luft 2002. 



 

19. Juni 2015 2_15_005_Bothmer_rev00 
 

 Bothmer 

Seite 18

Irrelevanz der Zusatzbelastung 

Gemäß TA-Luft kann eine Zusatzbelastung durch Schwebstaub (PM10), die 3,0 % des Jahres-

Immissionswertes nicht überschreitet als irrelevante Zusatzbelastung eingestuft werden. Unter 

Berücksichtigung eines Jahres-Immissionswertes von 40 µg/m³ ergibt sich eine irrelevante PM10 

Zusatzbelastung von 1,2 µg/m³.  

Für Feinstaub (PM2.5) ergibt sich unter Berücksichtigung eines Jahres-Immissionswertes von 25 

µg/m³ eine als irrelevant zu betrachtende Zusatzbelastung von 0,75 µg/m³. 

6.2 Hintergrundbelastung 

Die Zusatzbelastungen an Staub sind der großräumigen Hintergrundbelastung überlagert. In der 

näheren Umgebung der zu beurteilenden B-Planflächen befinden sich außer den betrachteten 

landwirtschaftlichen Betrieben keine Betriebe mit relevanten Staubemissionen. Eine überdurch-

schnittliche Zusatzbelastung durch Straßenverkehr liegt nicht vor. Für eine Einschätzung der luft-

hygienischen Belastungssituation im Beurteilungsgebiet wird daher auf Messwerte des LÜN 

Messnetzes (Lufthygienische Überwachung Niedersachsen, LÜN) zurückgegriffen. Abbildung 6.1 

zeigt die Jahresmittelwerte der PM10 Konzentrationen an der Station Allertal im Zeitraum von 

2005 bis 2014. Da die Ausbreitungsrechnungen für das repräsentative Jahr 2009 durchgeführt 

werden, wird zur Berechnung der PM10 Belastung im Bereich der B-Plangebiete die Zeitreihe der 

PM-Konzentrationen an der Station Allertal aus dem Jahr 2009 verwendet. Die Messwerte des 

Jahres 2009 bewegten sich auf einem mittleren Niveau. Die Jahresmittelwerte lagen in dem ge-

samten Betrachtungszeitraum deutlich unterhalb des Jahres-Immissionswertes von 40 µg/m³, der 

Tages-Immissionswert konnte ebenfalls eingehalten werden. 

An der Messstation Allertal wird die Feinstaubfraktion PM2,5 nicht gemessen, für eine Einordnung 

der PM2.5 Hintergrundbelastung werden Messwerte der Hintergrundstation Hannover herangezo-

gen. Abbildung 6.2 zeigt die PM2.5 Konzentrationen an der Station Hannover im Zeitraum von 

2005 bis 2014. 

 
Abbildung 6.1: Jahresmittelwerte der PM10 Konzentration an der LÜN Messstation Allertal. 
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Abbildung 6.2: Jahresmittelwerte der PM2.5 Konzentration an der LÜN Messstation Hannover. 
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6.3 Ermittlung der PM10 Belastung 

In den folgenden Abbildungen sind die mit dem Modell LASAT berechneten Jahresmittelwerte der 

PM10 Zusatzbelastung durch Emissionen der landwirtschaftlichen Betriebe Heins und Küster dar-

gestellt. Die Berechnungen wurden mit der Qualitätsstufe 2 durchgeführt, die statistische 

Unsicherheit der berechneten Jahresmittelwerte beträgt im Bereich der beurteilungsrelevanten B-

Plangebiete 1 %. In den Abbildungen sind Bereiche für die gleiche Zusatzbelastungen ermittelt 

wurden, durch gleiche Farben gekennzeichnet. Die ausgewertete Immissionshöhe beträgt 1,5 m.  

Auf allen hellgrauen Flächen liegt die ermittelte PM10 Zusatzbelastung bei Konzentrationen von 

weniger als 1,2 µg/m³ und kann damit gemäß TA-Luft als irrelevante Zusatzbelastung eingestuft 

werden. Die in der Abbildung dargestellten Fahnen kennzeichnen die berechneten Jahresmittel-

werte der Zusatzbelastung an den 3 Monitorpunkten, an denen zusätzlich Auswertungen der 

Kurzzeitbelastungen durchgeführt werden. Die Zusatzbelastungen an den Monitorpunkten liegen 

bei Werten um 0,4 µg/m³ und erreichen damit die Größenordnung von 1% des Jahres-

Immissionswertes für PM10. Bei pessimistischer Berücksichtigung eines Jahresmittelwertes der 

Hintergrundbelastung von 24 µg/m³, als dem höchsten Jahresmittelwert der letzten 10 Jahre, kann 

der Jahresimmissionswert von 40 µg/m³ im Bereich der geplanten und vorhandenen Wohnbebau-

ung sicher eingehalten werden. 

 

Abb 6.3: Jahresmittelwert der PM10 Zusatzbelastung in µg/m² durch Emissionen der Stallungen der land-
wirtschaftlichen Betriebe Heins und Küster.  
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Die Abbildung verdeutlicht weiterhin, dass die Schwebstaubemissionen durch den Betrieb Heins 

im Wesentlichen nur auf der Hofstelle selbst Zusatzbelastungen verursachen, die oberhalb einer 

irrelevanten Zusatzbelastung liegen. Gemäß TA-Luft liegt der Emissionsmassenstrom des Betrie-

bes für Gesamtstaub mit insgesamt 0,02 kg/h unterhalb des Bagatellmassenstroms für gefasste 

Quellen von 1 kg/h und ebenso unterhalb des Bagatellmassenstroms für diffuse Quellen von 0,1 

kg/h. Eine Bestimmung der Immissionskenngrößen durch Emissionen der Stallungen ist nach TA-

Luft nicht erforderlich.  

Abbildung 6.4 zeigt den zeitlichen Verlauf der Tagesmittelwerte der PM10 Gesamtbelastung an 

den Monitorpunkten. Ebenso wie an der Station Allertal wird ein Tagesmittelwert von 50 µg/m³ an 

4 Tagen des Jahres überschritten. Der Tages-Immissionswert von 50 µg/m³ mit 35 zulässigen 

Überschreitungen kann eingehalten werden. 
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Abbildung 6.4: Tagesmittelwerte der PM10 Gesamtbelastung an den Monitorpunkten. 

 

Aufgrund der geringen Zusatzbelastungen sind auf den Beurteilungsflächen keine relevanten 

Staubdepositionen zu erwarten.  
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6.4 Ermittlung der PM2.5 Belastung 

In den folgenden Abbildungen sind die mit dem Modell LASAT berechneten Jahresmittelwerte der 

PM2.5 Zusatzbelastung durch Emissionen der landwirtschaftlichen Betriebe Heins und Küster dar-

gestellt. Die Berechnungen wurden mit der Qualitätsstufe 2 durchgeführt, die statistische 

Unsicherheit der berechneten Jahresmittelwerte beträgt im Bereich der beurteilungsrelevanten B-

Plangebiete 1 %. In den Abbildungen sind Bereiche für die gleiche Zusatzbelastungen ermittelt 

wurden, durch gleiche Farben gekennzeichnet. Die ausgewertete Immissionshöhe beträgt 1,5 m.  

Auf allen hellgrauen Flächen liegt die ermittelte PM2.5 Zusatzbelastung bei Konzentrationen von 

weniger als 0,75 µg/m³ und kann als irrelevante Zusatzbelastung eingestuft werden. Die in der 

Abbildung dargestellten Fahnen kennzeichnen die berechneten Jahresmittelwerte der Zusatzbe-

lastung an den 3 Monitorpunkten. . Die Zusatzbelastungen an den Monitorpunkten liegen bei Wer-

ten zwischen 0,4 und 0,5 µg/m³. Bei pessimistischer Berücksichtigung eines Jahresmittelwertes 

der Hintergrundbelastung von 15 µg/m³, als dem höchsten Jahresmittelwert der letzten 10 Jahre, 

kann der Jahresimmissionswert von 25 µg/m³ für PM2.5 im Bereich der geplanten und vorhande-

nen Wohnbebauung sicher eingehalten werden. 

 

Abb 6.5: Jahresmittelwert der PM2.5 Zusatzbelastung in µg/m² durch Emissionen landwirtschaftlichen Be-
triebe Heins und Küster.  
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7 Zusammenfassung 

Die Samtgemeinde Schwarmstedt plant im Rahmen der Bebauungspläne Nr. 38 und Nr. 39 die 

Ausweisung von Wohngebieten in der Ortschaft Bothmer. Da sich in der Ortschaft Betriebe mit 

Tierhaltung befinden, wurde die GEO-NET Umweltconsulting GmbH durch die Samtgemeinde 

Schwarmstedt beauftragt zu den Geruchs- und Staubimmissionen durch die relevanten Stallanla-

gen der Betriebe Stellung zu nehmen. 

Die Beurteilung der Geruchssituation erfolgt nach der Methodik des Beurteilungssystems der 

GIRL (2008). Die Geruchsausbreitungsrechnung wurde mit dem TA-Luft konformen Modell LASAT 

Version 3.2 im AUSTAL2000 Modus durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Berechnungen lassen 

sich wie folgt zusammenfassen: 

Die ermittelte Geruchsbelastung liegt im Bereich der geplanten Wohngebiete bei Wahrnehmungs-

häufigkeiten unter 10% der Jahresstunden. Der Immissionswert von 0,10 für Wohngebiete kann 

hier eingehalten werden. Aus Sicht der Einzelfallbetrachtung nach der GIRL besteht kein Anlass 

niedrigere Immissionswerte als die in der GIRL genannten anzusetzen. 

Zur Beurteilung der Staubbelastung wurden ebenfalls Ausbreitungsrechnungen mit dem TA-Luft 

konformen Modell LASAT Version 3.2 durchgeführt: 

Im Bereich der geplanten Wohnbaugebiete wurden für Schwebstaub (PM10) Zusatzbelastungen 

von maximal 0,5 µg/m³ berechnet. Die Werte liegen damit noch unterhalb der als irrelevant einzu-

stufenden Zusatzbelastung von 1,2 µg/m³. Unter Berücksichtigung der Hintergrundbelastung an 

der Messstation Allertal der Luftüberwachung Niedersachsen kann der Jahres-Immissionswert von 

40 µg/m³ sicher eingehalten werden. Der Tages-Immissionswert von 50 µg/m³ mit 35 zulässigen 

Überschreitungen wird ebenfalls eingehalten. 

Im Bereich der geplanten Wohnbaugebiete wurden für Feinstaub (PM2.5) Zusatzbelastungen von 

maximal 0,5 µg/m³ berechnet. Unter Berücksichtigung der Hintergrundbelastung für PM2.5 an der 

Messstation Hannover der Lufthygienischen Überwachung Niedersachsen kann der Jahres-

Immissionswert von 25 µg/m³ sicher eingehalten werden. 

Aufgrund der geringen Zusatzbelastungen sind auf den Beurteilungsflächen keine relevanten 

Staubdepositionen zu erwarten.  

Die Gutachtliche Stellungnahme ersetzt nicht die Entscheidung der zuständigen Behörde. Das 

Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.  
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Steuerdateien LASAT (Geruch): 

= definition of general parameters ======================== param.def 
.  
  Title = "Bothmer " 
  Ident = "Bothmer Geruch" 
  Seed = 11111 
  Start = 0 
  End = 8760:00:00 
  Interval  = 1:00:00 
  Average = 8760 
  Flags = +RATEDODOR 
  OdorThr =  0.250 
---------------------------------------------------------------------- 
= definition of calculation grid ============================ grid.def 
.  
  Sk = { 0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 25.0 30.0 35.0 40.0 50.0  
    60.0 80.0 100.0 120.0 150.0 200.0 300.0 } 
  Nzd = 1 
  Xmin = 0.0 
  Ymin = 0.0 
  Delta = 10 
  Nx = 133 
  Ny = 72 
  Ntype = 1 
- 
= definition of trace substances ===================== substances.def 
.  
  Name = gas 
  Unit = GE 
  Rate = 8.0 
  Vsed = 0.0000 
- 
! Tracer   |       Vdep       Refc       Refd 
-----------+--------------------------------- 
K odor       | 0.000e+000 1.000e-001 0.000e+000 
K odor_075   | 0.000e+000 1.000e-001 0.000e+000 
K odor_100   | 0.000e+000 1.000e-001 0.000e+000 
K odor_150   | 0.000e+000 1.000e-001 0.000e+000 
-----------+--------------------------------- 
================================================= sources.def 
- Erstellt von IBJshape 1.5.4 
- 
= definition of emissions ============================= emissions.def 
.  
- 
! source        | gas.odor_075  gas.odor_100  gas.odor_150 
----------------+--------------------------------------- 
E  Heins1       |    550         0           0 
E  Heins2       |    225         0           0 
E  Heins3       |   1464         0           0  
E  Guelle       |    0           5           0 
E  Kuester1     |    0           0           ?  
E  Kuester2     |    0           0           ? 
E  Kuester3     |    0           0           ? 
E  Kuester4     |    0           0           ? 
E  Kuester5     |    0           0           ? 
----------------+--------------------------------------- 
===================================================================== 
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================================================= sources.def 
- Erstellt von IBJshape 1.5.4 
. 
- 
- Flächenquellen: 
!  Name                 |         Xq         Yq       Hq       Aq       Bq       Cq       Wq 
------------------------+------------------------------------------------------------------- 
Q  Kuester1             |     960.42     449.95     0.00    80.68    16.11     7.00   -97.09 
Q  Kuester2             |    1017.36     443.57     0.00    79.29    18.87     7.00   -97.21 
Q  Kuester3             |    1190.79     375.95     0.00    80.68    17.49     7.00   -97.09 
Q  Kuester4             |    1218.56     372.41     0.00    79.13    18.18     7.00   -96.21 
Q  Kuester5             |    1278.09     304.91     0.00   118.77    18.87     7.00   -96.54 
Q  Heins2               |      96.82     337.07     0.00    12.61     5.62     5.00   -56.74 
Q  Heins1               |      66.97     342.72     0.00    25.05    10.63     8.00   -78.98 
Q  Heins3               |      47.32     271.09     0.00    19.97    33.82    13.00   -80.50 
Q  Guelle               |      93.80     254.18     1.50     0.00     0.00     0.00     0.00 
- 
Zeitreihen Datei (Auszug): 

----------------------------- variable.def 
. 
 Eq.Kuester1.gas.odor_150  = Kuester1   ' Namen der Quellen 
 Eq.Kuester2.gas.odor_150  = Kuester2 
 Eq.Kuester3.gas.odor_150  = Kuester3 
 Eq.Kuester4.gas.odor_150  = Kuester4 
 Eq.Kuester5.gas.odor_150  = Kuester5 
!            T1               T2    Kuester1  Kuester2  Kuester3  Kuester4  Kuester5 
Z       00:00:00         01:00:00       2131      2131      2131      2131      1478 
Z       01:00:00         02:00:00       2131      2131      2131      2131      1478 
Z       02:00:00         03:00:00       2131      2131      2131      2131      1478 
Z       03:00:00         04:00:00       2131      2131      2131      2131      1478 
Z       04:00:00         05:00:00       2131      2131      2131      2131      1478 
Z       05:00:00         06:00:00       2131      2131      2131      2131      1478 
Z       06:00:00         07:00:00       2131      2131      2131      2131      1478 
Z       07:00:00         08:00:00       2131      2131      2131      2131      1478 
Z       08:00:00         09:00:00       2131      2131      2131      2131      1478 
Z       09:00:00         10:00:00       2131      2131      2131      2131      1478 
Z       10:00:00         11:00:00       2131      2131      2131      2131      1478 
Z       11:00:00         12:00:00       2131      2131      2131      2131      1478 
Z       12:00:00         13:00:00       2131      2131      2131      2131      1478 
Z       13:00:00         14:00:00       2131      2131      2131      2131      1478 
 

Protokolldatei LASAT (Auszug): 

[ICL version = 1200] 
[compile options = /O3 /Qopenmp /fp:source] 
MstServer_3.2.28 2011-08-06 14:34:51 
2015-06-12 11:38:22 --------------------------------------------------------- 
MstServer:BothmerGeruch 
TMN_3.20.20 of 2011-08-06 14:35:09 3c60702d 
MstServer: 
 
    Dispersion Model LASAT, Version 3.2.28-64WI12-m3 
    Copyright (c) L. Janicke 1989-2011 
 
    Licence/K: Ch. Etling, Lindhorst  
    Working directory: BothmerGeruch/ 
 
    Program is running on USER-PC 
    8 processors available, 8 used 
 
Program creation date: 2011-08-06 14:35:16 
MST_3.2.28 (00000000, MST) 
GRD_3.2.19 (00000000, GRD -v3 -y1  -dparam.def -MDMK) 
BDS_3.2.0 (00000000, BDS -v3 -y1  -dparam.def -MDMK) 
reading grid.def ... 
... grid.def evaluated 
PRM_3.2.16 (00000000, PRM -v3 -y1  -dparam.def) 
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reading param.def ... 
... param.def closed. 
reading substances.def|stoffe.def ... 
... 4 species (1 groups) defined. 
reading sources.def|quellen.def ... 
... 9 sources (1 groups) defined. 
reading emissions.def|staerke.def ... 
... 9 emission definitions read. 
WND_3.2.28 (00000000, WND -v3 -y0  -o- -dparam.def -MDMK) 
BLM_3.2.17 (00000000, BLM -v3 -y0 -dparam.def -o- -imeteo.def|wetter.def) 
DMK_3.2.11 (00000000, DMK -v3 -y0) 
PRF_3.2.28 (00000000, PRF -v3 -y1  -o- -dparam.def) 
WLB_3.2.23 (00000000, WLB -v3 -y1   -dparam.def -o-) 
PTL_3.2.10 (00000000, PTL -v3 -y1 -dparam.def) 
SRC_3.2.20 (00000000, SRC -v3 -y1 -dparam.def) 
MOD_3.2.25 (00000000, MOD -v3 -y1 -dparam.def) 
WRK_3.2.10 (00000000, WRK -v3 -y1 -dparam.def -r100000 -p0) 
PPM_3.2.10 (00000000, PPM -v3 -y1 -dparam.def) 
DOS_3.2.20 (00000000, DOS -v3 -y1 -dparam.def) 
DTB_3.2.21 (00000000, DTB -v3 -y1 -dparam.def) 
2015-06-12 11:38:23 time: [00:00:00,01:00:00]         
reading meteo.def|wetter.def ... 
... BothmerGeruch/meteo.def evaluated 
GRD: creating grda100.dmna ... 
GRD: creating grda400.dmna ... 
2015-06-12 11:38:24 time: [01:00:00,02:00:00]         
2015-06-12 11:38:25 time: [02:00:00,03:00:00]         
2015-06-12 11:38:25 time: [03:00:00,04:00:00] 
 
�� 
 
2015-06-12 13:36:44 time: [364.22:00:00,364.23:00:00]         
2015-06-12 13:36:44 time: [364.23:00:00,365.00:00:00]         
 
Total Emissions: 
        gas.odor :   3.921620e+11 1 
    gas.odor_075 :   7.060910e+10 1 
    gas.odor_100 :   1.576800e+08 1 
    gas.odor_150 :   3.213952e+11 1 
 
2015-06-12 13:36:45 program LASAT finished 
2015-06-12 13:36:45 ========================================================= 
 
 

Steuerdateien LASAT (Staub): 

= definition of general parameters ======================== param.def 
.  
  Title = "Bothmer" 
  Ident = "Bothmer Staub" 
  Seed = 11111 
  Start = 0 
  End = 8760:00:00 
  Interval  = 1:00:00 
  Average = 24 
  Flags = +Maxima+MNT 
---------------------------------------------------------------------- 
= definition of calculation grid ============================ grid.def 
.  
  Sk = { 0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 25.0 30.0 35.0 40.0 50.0  
    60.0 80.0 100.0 120.0 150.0 200.0 300.0 } 
  Nzd = 1 
  Xmin = 0.0 
  Ymin = 0.0 
  Delta = 10 
  Nx = 133 
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  Ny = 72 
  Ntype = 1 
- 
= definition of trace substances ===================== substances.def 
.  
  Name = gas 
  Unit = g 
  Rate = 8.0 
  Vsed = 0.0000 
- 
! Tracer   |       Vdep       Refc       Refd 
-----------+--------------------------------- 
K pm-2     | 1.000e-002 4.000e-005  0.000e+000 
-----------+--------------------------------- 
================================================= sources.def 
- Erstellt von IBJshape 1.5.4 
- 
= definition of emissions ============================= emissions.def 
.  
- 
! source        | gas.pm-2 
----------------+-------------- 
E  Heins1       | 0.000514       
E  Heins2       | 0.000254         
E  Heins3       | 0.001466           
E  Guelle       |    0          
E  Kuester1     |    ?        
E  Kuester2     |    ?       
E  Kuester3     |    ?       
E  Kuester4     |    ?      
E  Kuester5     |    ?       
----------------+--------------------------------------- 
= definition of monitor points ========================== monitor.def 
.  
! Nr. |      Xp      Yp    Hp 
------+---------------------- 
M  01 |   605.0   105.0   1.5 
M  01 |   490.0   140.0   1.5 
M  01 |   520.0   330.0   1.5 
------+---------------------- 
===================================================================== 
 
Zeitreihen Datei (Auszug): 

----------------------------- variable.def 
. 
 Eq.Kuester1.gas.pm-2  = Kuester1   ' Namen der Quellen 
 Eq.Kuester2.gas.pm-2  = Kuester2 
 Eq.Kuester3.gas.pm-2  = Kuester3 
 Eq.Kuester4.gas.pm-2  = Kuester4 
 Eq.Kuester5.gas.pm-2  = Kuester5 
!             T1               T2  Kuester1  Kuester2  Kuester3  Kuester4  Kuester5 
Z       00:00:00         01:00:00   0.02283   0.02283   0.02283   0.02283  0.013984 
Z       01:00:00         02:00:00   0.02283   0.02283   0.02283   0.02283  0.013984 
Z       02:00:00         03:00:00   0.02283   0.02283   0.02283   0.02283  0.013984 
Z       03:00:00         04:00:00   0.02283   0.02283   0.02283   0.02283  0.013984 
 
Protokolldatei LASAT (Auszug): 

[ICL version = 1200] 
[compile options = /O3 /Qopenmp /fp:source] 
MstServer_3.2.28 2011-08-06 14:34:51 
2015-06-12 14:30:41 --------------------------------------------------------- 
MstServer:Bothmerstaub 
TMN_3.20.20 of 2011-08-06 14:35:09 3c60702d 
MstServer: 
 
    Dispersion Model LASAT, Version 3.2.28-64WI12-m3 
    Copyright (c) L. Janicke 1989-2011 
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    Licence/K: Ch. Etling, Lindhorst  
    Working directory: Bothmerstaub/ 
 
    Program is running on USER-PC 
    8 processors available, 8 used 
 
Program creation date: 2011-08-06 14:35:16 
MST_3.2.28 (00000000, MST) 
GRD_3.2.19 (00000000, GRD -v3 -y1  -dparam.def -MDMK) 
BDS_3.2.0 (00000000, BDS -v3 -y1  -dparam.def -MDMK) 
reading grid.def ... 
... grid.def evaluated 
PRM_3.2.16 (00000000, PRM -v3 -y1  -dparam.def) 
reading param.def ... 
... param.def closed. 
reading substances.def|stoffe.def ... 
... 1 species (1 groups) defined. 
reading sources.def|quellen.def ... 
... 9 sources (1 groups) defined. 
reading emissions.def|staerke.def ... 
... 9 emission definitions read. 
WND_3.2.28 (00000000, WND -v3 -y0  -o- -dparam.def -MDMK) 
BLM_3.2.17 (00000000, BLM -v3 -y0 -dparam.def -o- -imeteo.def|wetter.def) 
DMK_3.2.11 (00000000, DMK -v3 -y0) 
PRF_3.2.28 (00000000, PRF -v3 -y1  -o- -dparam.def) 
WLB_3.2.23 (00000000, WLB -v3 -y1   -dparam.def -o-) 
PTL_3.2.10 (00000000, PTL -v3 -y1 -dparam.def) 
SRC_3.2.20 (00000000, SRC -v3 -y1 -dparam.def) 
MOD_3.2.25 (00000000, MOD -v3 -y1 -dparam.def) 
WRK_3.2.10 (00000000, WRK -v3 -y1 -dparam.def -r100000 -p0) 
PPM_3.2.10 (00000000, PPM -v3 -y1 -dparam.def) 
DOS_3.2.20 (00000000, DOS -v3 -y1 -dparam.def) 
DTB_3.2.21 (00000000, DTB -v3 -y1 -dparam.def) 
LOPZET 3.2.27 (00000000, ZET -v3 -dparam.def) 
reading monitor.def ... 
0 components for monitor points 
3 monitor points defined 
2015-06-12 14:30:41 time: [00:00:00,01:00:00]         
reading meteo.def|wetter.def ... 
... Bothmerstaub/meteo.def evaluated 
2015-06-12 14:30:41 time: [01:00:00,02:00:00]         
2015-06-12 14:30:42 time: [02:00:00,03:00:00]         
2015-06-12 14:30:42 time: [03:00:00,04:00:00]         
2015-06-12 14:30:42 time: [04:00:00,05:00:00]         
 
�� 
 
2015-06-12 15:05:54 time: [364.20:00:00,364.21:00:00]         
2015-06-12 15:05:54 time: [364.21:00:00,364.22:00:00]         
2015-06-12 15:05:54 time: [364.22:00:00,364.23:00:00]         
2015-06-12 15:05:55 time: [364.23:00:00,365.00:00:00]         
 
Total Emissions: 
        gas.pm-2 :   3.272017e+06 g 
 
2015-06-12 15:05:55 program LASAT finished 
2015-06-12 15:05:55 ========================================================= 
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